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Ingress 

 

1 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WIR Bank Genossenschaft («AGB») bestehen aus den Einleitenden 
Bedingungen (Teil A), den Generellen Bedingungen (Teil B) und den besonderen Bedingungen für einzelne Dienst-
leistungen (Teile C bis L). Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Beziehungen zwischen dem Kunden 
und der WIR Bank Genossenschaft («Bank»). Vorbehalten bleiben andere Vereinbarungen. 

2 Als Kunde gilt jede Person, die als Konto- oder Depotinhaber, Bevollmächtigter oder Nutzer Dienstleistungen der 
Bank in Anspruch nimmt. 

3 Die Reglemente der Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank und der Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank (Teil M 
und N) finden Anwendung, wenn diese Stiftungen mit dem Kunden eine Vorsorgebeziehung abschliessen. 
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A. Einleitende Bedingungen 

A. 1. Bankkundengeheimnis und Datenschutz 

1 Der Kunde stimmt zu, dass die Bank Informationen zur Kundenbeziehung mit der Bank und Daten des Kunden 
grundsätzlich bearbeiten und an Dritte im In- und Ausland weitergeben darf. Dies betrifft insbesondere folgende 
Fälle: 

a. Adress- und andere Abklärungen betreffend den Kunden (Betreibungsregister, Wirtschafts- und Boni-
tätsdatenbanken, Einwohnerkontrollen etc.). 

b. Die Wahrung der Interessen der Bank. 
c. Zahlungen in Fremdwährungen und Zahlungen im Inland und ins Ausland. 
d. Die Verwendung und Weitergabe von Daten zu Zwecken der (WIR-)Umsatzförderung und Marketing, 

insbesondere an die Tochtergesellschaften der Bank (z.B. IG Leasing AG) und WIR-Teilnehmer. 
e. Die Geolokalisierung und Daten-Vernetzung mit den der Bank zugänglichen Quellen zur Erleichterung 

und Verbesserung von Bankdienstleistungen für den Kunden. 
f. Identifikation und Legitimation mittels biometrischer Daten. 

2 Weitergegebene Daten dürfen von Dritten nur für die mit der Bank vereinbarten Zwecke und ohne Zustimmung 
der Bank von Dritten nicht für eigene oder andere Zwecke verwendet werden. 

3 Der Kunde verzichtet in vollem Umfang auf den Schutz des Bankkundengeheimnisses. 

4 Die Bank trifft weiterhin angemessene Massnahmen zur Wahrung der Datensicherheit und zum Datenschutz. 

5 Für die Erfüllung von gesetzlichen oder regulatorischen Auskunfts- und Meldepflichten sowie den Informations-
austausch in Steuersachen können Daten ebenfalls direkt oder indirekt an in- oder ausländische Behörden mitge-
teilt werden. 

6 Der Kunde weiss, dass Daten in Länder bekannt gegeben werden können, die unter Umständen nicht das glei-
che Datenschutzniveau wie die Schweiz aufweisen. 

7 Über Art, Umfang und Zweck der bearbeiteten Personendaten sowie die Rechte der betroffenen Person infor-
miert die separate Datenschutzerklärung auf der Webseite der Bank (www.wir.ch). 

8 Anfragen zum Datenschutz sind an den Datenschutzberater der Bank zu richten (WIR Bank Genossenschaft, Da-
tenschutzberater, Auberg 1, 4002 Basel, datenschutzberater@wir.ch). 

 

A. 2. Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen der Bank und dem Kunden bzw. dem Bevollmächtigten und der Bank mit berechtig-
ten Dritten über verschlüsselte oder unverschlüsselte elektronische Medien wie E-Banking, Telefon, Fax, Mobilte-
lefon, SMS, E-Mail, Chat, Social Media, Applikationen für mobile Geräte oder sonstige internetbasierte Plattfor-
men, unabhängig davon, ob die Kommunikation vom oder über das In- oder Ausland erfolgt, ist zulässig. Die Bank 
ist ermächtigt, sämtliche vorgenannten Kontaktkanäle, die der Kunde oder der Bevollmächtigte der Bank angege-
ben haben, zu nutzen. Bei der Nutzung elektronischer Medien oder Plattformen gelten Mitteilungen der Bank an 
den Kunden als empfangen, wenn sie in den Zugriffs- oder Einflussbereich des Kunden gelangt sind. 

 

A. 3. Steuerehrlichkeit 

Der Kunde bestätigt, dass die derzeit und zukünftig bei der Bank gehaltenen Vermögenswerte und Einkommen 
gegenüber den zuständigen (Steuer-)Behörden ordentlich deklariert sind und auch in Zukunft ordentlich deklariert 
werden sowie, dass er sämtliche für ihn relevanten in- und ausländischen (Steuer-)Vorschriften und Meldepflichten 
für Vermögen, Einkommen oder einzelne Transaktionen einhält. 

 

A. 4. Teilnahme am WIR-Netzwerk 

1 Der Kunde kann der Bank gegenüber erklären, am WIR-Netzwerk teilnehmen zu wollen. 

2 Der Kunde ist einverstanden, dass die Bank die Kundenbeziehung mit der Bank sowie damit verbundene Daten 
öffentlich bekanntgibt. Die Bekanntgabe, Verwendung bzw. Weitergabe der Daten betrifft insbesondere den Na-
men oder Firma des Kunden, die Adresse, die Bonität, den (WIR-)Umsatzbedarf und den WIR-Annahmesatz und 
sind für das Betreiben des WIR-Netzwerks erforderlich. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass eine Weiterverwen-
dung, Weiterverbreitung oder eine weitere Bekanntgabe dieser Daten durch Dritte erfolgen kann und nicht der 
Kontrolle der Bank unterliegt. 

3 Falls der Kunde am WIR-Netzwerk teilnimmt und die Aufhebung des WIR-Kontos erfolgen soll, so kann der 
Kunde einen WIR-Schluss-Saldo zu seinen Gunsten mittels von der Bank nur noch eingeschränkt bereitgestellten 
Produkten und Plattformen verbrauchen. Das WIR-Konto des Kunden bleibt bis zum vollständigen Verbrauch des 
WIR-Rest-Saldos, längstens jedoch zehn Jahre nach der Aufhebungserklärung des Kunden oder der Bank beste-
hen. Falls ein WIR-Schluss-Saldo zu Lasten des Kunden verbleibt, hat die Bank einen mit der Aufhebung fälligen 
Anspruch in CHF in der Höhe des WIR-Schluss-Saldos nebst Zins gegenüber dem Kunden. 
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A. 5. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt schweizerisches Recht. Erfüllungsort, Betreibungsort bei ausländischem Domizil und Gerichtsstand – vor-
behältlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen – ist Basel. Die Bank hat auch das Recht, den Kunden bei je-
dem anderen zuständigen Gericht zu belangen. 

B. Generelle Bedingungen 

B. 1. Sorgfaltspflichten des Kunden 

Der Kunde bewahrt seine Bankunterlagen und Legitimationsmittel wie Karten, Passwörter oder Codes sorgfältig 
auf und trifft alle Vorsichtsmassnahmen, um zu verhindern, dass Unberechtigte darauf zugreifen können. Bei Auf-
trägen beachtet er alle Vorsichtsmassnahmen, die das Risiko von Missbräuchen oder Betrügereien vermindern. 
Schäden, die auf einer Verletzung dieser Sorgfaltspflichten beruhen, trägt der Kunde. 

 

B. 2. Prüfung der Legitimation 

Die Bank prüft die Legitimation (Berechtigung) des Kunden oder von für Kunden handelnden Personen im ge-
schäftsüblichen Umfang und trifft angemessene Massnahmen, um Missbräuche und Betrügereien zu erkennen 
und zu verhindern. Sie kommt dabei der geschäftsüblichen Sorgfalt nach. 

 

B. 3. Haftung 

1 Die Bank haftet grundsätzlich nicht für leichtes Verschulden. 

2 Der Kunde hat keinen Anspruch auf Ersatz von Schäden aus der Nichtdurchführung oder Verweigerung 
eines Auftrags, der Sperrung einer Karte oder eines Zahlungsmittels, wegen der Verweigerung der An-
nahme eines Zahlungsmittels oder wegen technischer Störungen und Betriebsausfällen, die eine Transak-
tion verhindern. 

3 Hat die Bank die mangelhafte, verspätete oder nicht erfolgte Ausführung eines Auftrags zu vertreten, so 
haftet sie für den Zinsausfall. 

4 Tritt ein Schaden ein, ohne dass der Kunde oder die Bank ihre Sorgfaltspflichten verletzt haben, so trägt ihn die-
jenige Partei, deren Einflussbereich er zuzurechnen ist. 

 

B. 4. Mangelnde Handlungsfähigkeit 

Der Kunde hat die Bank umgehend schriftlich über die eingetretene Handlungsunfähigkeit seiner Vertreter zu infor-
mieren. Andernfalls trägt der Kunde den aus den Handlungen des Vertreters entstehenden Schaden. Der Kunde 
trägt den Schaden, der aus mangelnder Handlungsfähigkeit seiner Person entsteht, ausser die Bank hätte diesen 
Mangel bei geschäftsüblicher Sorgfalt erkennen müssen. 

 

B. 5. Bevollmächtigungen 

1 Die der Bank bekanntgegebene Regelung der Bevollmächtigung gilt ihr gegenüber ausschliesslich und bis zu 
einem an sie adressierten Widerruf, ungeachtet anderslautender oder fehlender Eintragungen in öffentlichen Re-
gistern, namentlich anderslautender gegenwärtiger und zukünftiger Handelsregistereinträge, Handelsregisterlö-
schungen oder Veröffentlichungen. Der Widerruf kann schriftlich, telefonisch oder mündlich erfolgen. 

2 Der Kunde kann Bevollmächtigungen jederzeit entziehen und neue Bevollmächtigungen erteilen. Bevollmächtigte 
selbst können Bevollmächtigungen nur erteilen und entziehen, soweit sie vom Kunden dafür ermächtigt wurden. 

3 Ohne ausdrückliche Nennung kollektiver Zeichnungsberechtigung gilt gegenüber der Bank Einzelzeichnungsbe-
rechtigung des Kunden und aller vom Kunden Bevollmächtigten. Bevollmächtigungen gelten uneingeschränkt, 
über den Tod hinaus und bis zu einem ausdrücklichen, an die Bank gerichteten Widerruf. Der Widerruf kann 
schriftlich, telefonisch oder mündlich erfolgen. 

 

B. 6. Gemeinschaftskonto und Gemeinschaftsdepot 

1 Falls ein Konto oder Depot auf mehrere Kunden lautet, ist grundsätzlich jeder Kunde einzeln verfügungsberech-
tigt und kann einzeln Bevollmächtigungen erteilen und widerrufen. Der Widerruf einer Bevollmächtigung ist auch 
durch einen Kunden möglich, der die betreffende Vollmacht nicht erteilt hat. Im Fall des Todes eines Kunden wird 
das Vertragsverhältnis mit dem oder den übrigen Kunden fortgesetzt, wobei das Verfügungsrecht über Guthaben 
und Titel ausschliesslich dem oder den verbleibenden Kunden zusteht. Erteilte Vollmachten bestehen unverändert 
weiter und zwar unabhängig davon, welcher Vertragspartner sie erteilt hat. Die gesetzlichen Auskunftsrechte der 
Erben des verstorbenen Kunden bleiben vorbehalten. 
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2 Jeder Kunde ist berechtigt, allein und unabhängig von den anderen berechtigten Kunden über Gemeinschafts-
konten und Depots zu verfügen (einschliesslich Belastungen und Rückzüge). Die Erfüllung der Verpflichtungen der 
Bank gegenüber einem Kunden befreit die Bank gegenüber allen Kunden. Haben mehrere Kunden das Konto oder 
Depot eröffnet, so sind sie gegenüber der Bank solidarisch berechtigt und verpflichtet. 

3 Besteht ein Gemeinschaftsdepot, so sind alle Eingänge aus den darin liegenden Werten und Sachen einem ge-
meinschaftlichen Konto der am Depot berechtigten Kunden gutzuschreiben. Die Bank ist ohne anderslautende 
Weisung der Kunden ermächtigt, die auf den Namen des einen oder anderen Kunden eingehenden Werte und Be-
träge ebenfalls einem Gemeinschaftskonto oder -depot gutzuschreiben, ohne die Kunden speziell darüber zu in-
formieren. 

4 Diese Vereinbarungen betreffen ausschliesslich die Beziehungen zwischen dem Kunden und der Bank, unbe-
schadet der rechtlichen Verhältnisse zwischen den Kunden wie namentlich Eigentumsrechte oder Rechtsnachfolger. 

 

B. 7. Änderungen von Angaben des Kunden, Erhalt von Mitteilungen sowie Kontakt- und Nachrichten-
losigkeit 

1 Der Kunde informiert die Bank umgehend schriftlich über Änderungen seiner der Bank gemachten Angaben wie 
Name, Adresse, Domizil, Nationalität, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse, Benutzernamen für 
Social Media, wirtschaftliche Berechtigung oder Steuerstatus. Mitteilungen der Bank gelten als erfolgt, wenn sie 
an die letzte ihr vom Kunden bekanntgegebene Adresse verschickt worden sind.  

2 Der Kunde sorgt dafür, dass die Bank jederzeit eine taugliche Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Kunden 
hat. Die Bank empfiehlt dem Kunden deshalb, bevollmächtigte Personen zu bezeichnen. Bricht der Kontakt zur 
Bank ab, gilt die Geschäftsbeziehung als kontaktlos und die Bank versucht, die neue Adresse mit der gebotenen 
Sorgfalt und mit angemessenem Aufwand in Erfahrung zu bringen. Die Bank kann dabei auch Dritte mit den 
Adressnachforschungen beauftragen. Adressnachforschungen wie auch die besondere Behandlung und Überwa-
chung von kontakt- und nachrichtenlosen Vermögenswerten sind kostenpflichtig und die Kosten werden dem 
Kunden als Spesen und als Gebühr belastet. Nachrichtenlose Geschäftsbeziehungen werden von der Bank grund-
sätzlich weitergeführt. Die Bank behält sich aber vor, nachrichtenlose Geschäftsbeziehungen mit einem Schuld-
saldo aufzulösen. 

 

B. 8. Elektronische Aufbewahrung 

Die Bank ist berechtigt, Verträge, Urkunden und andere Dokumente ausschliesslich in elektronischer Form aufzu-
bewahren. 

 

B. 9. Ausführung von Aufträgen 

1 Die Bank behält sich vor, Aufträge in begründeten Fällen nicht auszuführen. 

2 Erteilt der Kunde verschiedene Aufträge, die sein verfügbares Guthaben oder einen ihm gewährten Kredit ganz 
oder teilweise übersteigen, bestimmt die Bank unabhängig vom Datum oder Zeitpunkt des Eingangs der Aufträge 
nach eigenem Ermessen, welche Aufträge sie ganz, teilweise oder gar nicht ausführt. 

3 Erfolgt die Zustellung eines Auftrags nach Ablauf der von der Bank festgelegten Annahmeschlusszeit, wird der 
Auftrag in der Regel erst am nächstfolgenden Bankwerktag bzw. Handelstag ausgeführt. 

 

B. 10. Beanstandungen 

1 Beanstandungen wegen Ausführung oder Nichtausführung von Aufträgen sowie Beanstandungen von Konto- 
oder Depotauszügen und anderer Mitteilungen hat der Kunde sofort nach Empfang der entsprechenden Mitteilung 
schriftlich vorzunehmen, spätestens aber innerhalb eines Monats. Nach unbenutztem Ablauf dieser Frist gelten 
Konto- und Depotauszüge, Auftragsbestätigungen sowie andere Mitteilungen als genehmigt. 

2 Vom Kunden nicht rechtzeitig erfolgte Beanstandungen können dazu führen, dass er die ihm obliegende Scha-
densminderungspflicht verletzt und den daraus entstehenden Schaden selbst zu tragen hat. 

 

B. 11. Irrtümliche und fehlerhafte Buchungen 

Die Bank ist berechtigt, irrtümlich erfolgte und fehlerhafte Aufträge und Buchungen (z. B. Fehlbuchungen, Fehl-
überweisungen, Doppelausführungen) rückgängig zu machen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass solche Korrek-
turen seitens der Bank ohne vorgängige Rücksprache mit dem Kunden erfolgen. 

 

B. 12. Zeitpunkt der Wertstellung 

Gutschrift, Belastung und Verzinsung erfolgen mit Wertstellung (Valuta) des Kalendertags, an dem die Bank über 
den betreffenden Betrag selbst verfügen bzw. nicht mehr verfügen kann. 

 



 

  6 

B. 13. Pfand- und Verrechnungsrecht 

1 Die Vermögenswerte des Kunden bei der Bank können ohne Zustimmung der Bank nicht an Dritte ver-
pfändet oder abgetreten werden. 

2 Die Bank hat an allen Vermögenswerten des Kunden, die sie für Rechnung des Kunden bei sich selbst 
oder einem Dritten aufbewahrt, ein Pfandrecht und für ihre sämtlichen Ansprüche gegenüber dem Kunden 
ein Verrechnungsrecht, unabhängig von der Währung. Dies gilt auch für Kredite mit speziellen oder ohne 
Sicherheiten. Die Bank ist nach ihrer Wahl zur zwangsrechtlichen oder freihändigen Verwertung der Pfän-
der berechtigt. Bei der Verwertung ist die Bank zum Selbsteintritt befugt. 

 

B. 14. Gebühren, Zinsen, Spesen 

1 Die Bank hat das Recht, für ihre Dienstleistungen Zinsen und Gebühren zu erheben. Gebühren fallen insbeson-
dere an für die Konto- und Depotführung, die Nutzung von WIRmarket, den Zahlungsverkehr, die Umrechnung von 
Fremdwährungen, die elektronischen Dienstleistungen, die Ausgabe und Sperrung von Karten, die Verwahrung 
und Verwaltung von Depotwerten, Courtagen, die Ein- und Auszahlung von Termin- und Festgeldanlagen, Kredit-
kommissionen, Vorfälligkeitsentschädigungen oder Mahnungen. 

2 Spesen sind Auslagen der Bank, die ihr aus der Kundenbeziehung anfallen. Spesen sind insbesondere Steuern 
oder Gebühren von und aus behördlichen Akten (Grundbuchämtern, Strafverfolgungsbehörden, Steuerbehörden, 
Verwaltungsbehörden etc.). Spesen werden dem Kunden weiterverrechnet. Für die Weiterverrechnung von Spesen 
kann die Bank Gebühren verlangen. 

3 Gebühren, Zinsen und Spesen werden in CHF erhoben und sind sofort fällig (Verfalltag). Sie können einem Konto 
des Kunden belastet oder separat in Rechnung gestellt werden. Die Bank kann Gebühren, Zinsen und Spesen in 
fremder Währung auch dem entsprechenden Fremdwährungskonto belasten. 

4 Die Höhe der Gebühren und Zinsen für die jeweiligen Dienstleistungen der Bank werden auf der Webseite der 
Bank (www.wir.ch) im Dokument «Zinsen und Konditionen» («Zinsen und Konditionen») oder auf andere geeignete 
Weise bekanntgegeben. Die «Zinsen und Konditionen» sind ergänzender Teil dieser AGB. 

5 Die Bank hat das Recht Gebühren und Zinsen jederzeit an veränderte Marktverhältnisse oder Kosten anzupassen 
oder anderweitig zu ändern sowie neue Gebühren und Zinsen für die Dienstleistungen einführen. Die Änderungen 
werden dem Kunden auf der Webseite der Bank (www.wir.ch) oder in anderer geeigneter Weise bekanntgegeben, 
wobei die Bank das Recht hat, die Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. 

6 Die Bank hat das Recht, Negativ- oder Strafzinsen und Guthabengebühren dem Konto des Kunden zu be-
lasten. 

 

B. 15. Soll- und Verzugszins 

Auf sämtlichen fälligen Forderungen der Bank gegenüber dem Kunden hat die Bank einen Anspruch auf 
Soll- und Verzugszinsen in Höhe von 10% der betreffenden Forderungen. 

 

B. 16. Fremdwährungskonten 

Beträge in fremder Währung werden dem Kunden auf dem entsprechenden Fremdwährungskonto gutgeschrieben 
bzw. belastet. Falls der Kunde kein Konto in der betreffenden Fremdwährung hat, erfolgt die Gutschrift bzw. Be-
lastung auf ein Konto in CHF. Für die Umrechnung ist der Kurs zum Zeitpunkt der Gutschrift bzw. Belastung mas-
sgebend. Der Kunde trägt anteilsmässig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen, die das Gesamtguthaben der 
Bank im Lande der Währung oder der Anlage als Folge von behördlichen Massnahmen treffen. 

 

B. 17. Wechsel, Checks und andere Papiere 

Die Bank hat das Recht, diskontierte oder gutgeschriebene Wechsel, Checks oder andere Papiere dem Kunden 
zurückzubelasten, wenn sie nicht bezahlt werden. Bis zur Begleichung eines Schuldsaldos behält die Bank die 
wechselrechtlichen, checkrechtlichen oder anderen Ansprüche auf Zahlung des vollen Betrags der Wechsel, 
Checks und anderen Papiere mit allen Nebenforderungen gegenüber jeden aus dem Papier Verpflichteten. 

 

B. 18. Barauszahlung, Verfügbarkeit von Guthaben und Kontoüberzüge 

1 Der Kunde hat keinen Anspruch auf Auszahlung seines Guthabens – egal welcher Währung – in Bargeld 
durch die Bank. 

2 Die Bank kann die Verfügbarkeit von Guthaben von der Einhaltung einer Kündigungsfrist abhängig machen. Bei 
vorzeitigen Rückzügen kann die Bank eine von ihr festgelegte, prozentuale Gebühr vom Gesamtguthaben des 
Kunden verlangen (Vorfälligkeitsentschädigung). 

3 Der Kunde hat keinen Anspruch auf Kontoüberzüge. 
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B. 19. Kommunikation  

1 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass bei der Nutzung elektronischer Medien oder Plattformen keine Ver-
traulichkeit der übermittelten Daten (wie z.B. Personendaten des Kunden oder Daten, welche die Kunden-
beziehung mit der Bank betreffen) gewährleistet ist. 

2 Der Kunde ist einverstanden, dass die Bank aus Qualitäts- und Beweissicherungsgründen die bei der Nut-
zung elektronischer Medien oder Plattformen übermittelten Daten und Telefongespräche aufzeichnen darf. 

 

B. 20. Fest- und Termingelder 

Die Eröffnung eines Fest- bzw. Termingeldkontos erfolgt auf das vom Kunden gewünschte Datum. Zwischen dem 
Datum des Eintreffens des Auftrages bei der Bank (Abschlussdatum) und dem gewünschten Valutadatum auf dem 
Fest- bzw. Termingeldkonto (Beginn der Verzinsung) müssen mindestens zwei Bankwerktage liegen. Fehlt die Da-
tumsangabe oder kann sie nicht mehr berücksichtigt werden, wird der Auftrag in der Regel innert zwei Bankwerk-
tagen nach Eingang ausgeführt. Der Zinssatz wird am Abschlussdatum des Fest- bzw. Termingelds festgelegt. 
Aus technischen Gründen kann ein Übergangskonto eröffnet werden, auf dem Gutschriften und Belastungen vor-
genommen sowie Zinsen und Gebühren gutgeschrieben und belastet werden. 

 

B. 21. Mietkautions-Sparkonto 

1 Der vom Mieter geleistete bzw. zu leistende Betrag dient zur Sicherstellung (Art. 257e Obligationenrecht) aller 
Ansprüche des Vermieters aus dem Mietverhältnis mit dem Mieter. Über Zinserträge auf dem Mietkautions-Spar-
konto kann der Mieter frei verfügen. Der Vermieter hat keinerlei Ansprüche auf solchermassen Zinserträge. Die 
Bank legt die Kündigungsfrist im Dokument «Zinsen und Konditionen» fest. 

2 Die Bank darf die Sicherheit nur dann an den Mieter herausgeben, wenn Mieter und Vermieter ausdrücklich der 
Herausgabe zustimmen, oder wenn im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis ein rechtskräftiges Urteil bzw. Ur-
teilssurrogat eines Gerichtes bzw. einer Schlichtungsbehörde oder ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt. Hat 
der Vermieter innert einem Jahr nach Beendigung des Mietverhältnisses keinen Anspruch gegenüber dem Mieter 
rechtlich geltend gemacht, so kann dieser von der Bank die Rückerstattung der Sicherheit verlangen. Der Mieter 
hat der Bank den Zeitpunkt der Mietbeendigung zu beweisen. Der Vermieter hat der Bank innert Jahresfrist seit 
Beendigung des Mietverhältnisses die rechtliche Geltendmachung seiner Ansprüche mitzuteilen und zu beweisen. 

3 Bestehen mehrere Mieter für dasselbe Mietobjekt, so ist jeder Einzelne berechtigt, über die Zinsen zu verfügen und 
die Sicherheit heraus zu verlangen. Gibt die Bank die Zinsen und/oder die Sicherheit an einen von mehreren Mietern 
heraus, so hat sie sich gegenüber allen anderen Mietern für jegliche weiteren Herausgabeansprüche gültig befreit. 
Gleiches gilt, wenn die Bank die Sicherheit aufgrund der Zustimmung bloss eines von mehreren Mietern oder bei Vor-
liegen eines rechtskräftigen Urteils, Urteilssurrogates oder Zahlungsbefehls, der im Zusammenhang mit mindestens 
einem Mieter steht, dem Vermieter herausgibt. Bei einer Mehrheit von Vermietern gilt dies sinngemäss. 

 

B. 22. Auslagerung von Geschäftsbereichen und Dienstleistungen 

Die Bank kann bestimmte Tätigkeiten ganz oder teilweise durch Dritte erbringen lassen. Zu diesen Tätigkeiten zäh-
len insbesondere Zahlungsverkehr, Verarbeitung und Verwahrung von Wertpapieren und anderen Finanzinstru-
menten, Compliance, IT und der Versand von Druckerzeugnissen. Dabei beachtet die Bank die aufsichtsrechtli-
chen Vorschriften. Der Kunde ist einverstanden, dass die Bank im Rahmen dieser Auslagerung von Geschäftsbe-
reichen und Dienstleistungen Personendaten des Kunden und Daten, welche die Kundenbeziehung mit der Bank 
betreffen, an Dritte weitergibt. 

 

B. 23. Samstage und Feiertage 

Im Geschäftsverkehr mit der Bank sind Samstage staatlich anerkannten Feiertagen gleichgestellt. Fällt ein Gut-
schrift- oder Belastungsdatum auf einen Samstag oder einen Feiertag, ist die Bank berechtigt, die Gutschrift bzw. 
Belastung am vorangehenden oder nachfolgenden Bankwerktag vorzunehmen. 

 

B. 24. Änderungen der Bedingungen 

Die Bank hat das Recht, die Generellen Bedingungen sowie alle anderen Bedingungen jederzeit zu ändern. Die Ände-
rungen werden dem Kunden auf der Webseite der Bank (www.wir.ch) oder in anderer geeigneter Weise bekanntge-
geben. Ohne schriftlichen Widerspruch innert 30 Tagen seit Bekanntgabe gelten die Änderungen als genehmigt. 
 

B. 25. Sprache 

1 Die AGB, «Zinsen und Konditionen», Formulare, Merkblätter, Bedingungen, Reglemente («Dokumente») 
werden in der Regel in deutscher, französischer und italienischer Sprache veröffentlicht. Im Zweifelsfall hat 
der deutschsprachige Text der Dokumente den Vorrang. 

2 In den Dokumenten umfasst die männliche Form jeweils auch die weibliche und die Einzahl die Mehrzahl. 
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B. 26. Teilnichtigkeit 

Die Ungültigkeit, Widerrechtlichkeit oder fehlende Durchsetzbarkeit einzelner oder mehrerer Bestimmungen der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder anderer Bedingungen der Bank berührt die Gültigkeit der übrigen Best-
immungen nicht. 

 

B. 27. Kündigung der Geschäftsbeziehungen oder einzelner Dienstleistungen 

1 Der Kunde und die Bank können bestehende Geschäftsbeziehungen oder einzelne Dienstleistungen, insbeson-
dere zugesagte oder erteilte Kredite, jederzeit ohne die Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Bestehende 
Forderungen werden dabei sofort zur Rückzahlung in CHF fällig (Verfalltag). Anderslautende Vereinbarungen (ins-
besondere fest vereinbarte Kredit-Laufzeiten oder Laufzeiten für Termin- und Festgelder) bleiben vorbehalten. 

2 Bei Beendigung der Geschäftsbeziehung oder einzelner Dienstleistungen, hat der Kunde der Bank sämtliche un-
benützten Zahlungsmittel und Karten sowie zur Verfügung gestellten technischen Geräte umgehend zurückzuge-
ben. 

3 Gebühren für bei Kündigung angebrochene Leistungsperioden von Dienstleistungen werden nicht zurückerstattet 
bzw. sind für die gesamte angebrochene Leistungsperiode zu leisten. 

 

B. 28. Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen (AIA) 

Die Bank ist ein meldendes schweizerisches Finanzinstitut gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes über 
den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen. Der AIA verpflichtet meldende schwei-
zerische Finanzinstitute, meldepflichtige Konten zu identifizieren und an die Eidgenössische Steuerverwaltung 
(ESTV) zu melden. Als meldepflichtiges Konto gilt nur ein Konto, dessen Inhaber oder beherrschende Personen 
meldepflichtige Personen sind. Als meldepflichtige Personen gelten dabei natürliche Personen oder Rechtsträger, 
die in Staaten steuerlich ansässig sind, mit welchen die Schweiz den AIA vereinbart hat (Partnerstaaten). Wird ein 
Konto von einer natürlichen Person oder von einem Rechtsträger, welcher kein Finanzinstitut ist, treuhänderisch 
zugunsten oder für Rechnung einer Drittperson gehalten, so gilt diese Drittperson bzw. der wirtschaftlich Berech-
tigte als Kontoinhaber im Sinne des AIA. Bei Konten von Rechtsträgern umfasst die Identifizierungs- und Melde-
pflicht unter Umständen auch die beherrschenden Personen. Der Austausch erfolgt dabei jährlich über die ESTV 
und nur mit Partnerstaaten. Die Liste dieser Partnerstaaten kann im Internet abgerufen werden (www.sif.admin.ch 
oder www.efd.admin.ch). Die meldepflichtigen Informationen beinhalten Namen der Bank, personenbezogene Da-
ten sowie Informationen zum meldepflichtigen Konto. Personenbezogene Daten umfassen Name, Adresse, Staat 
der steuerlichen Ansässigkeit, Steueridentifikationsnummer sowie Geburtsdatum des Kontoinhabers bzw. des 
wirtschaftlich Berechtigten oder der beherrschenden Person. Ferner werden die Kontonummer, der Gesamtbrutto-
ertrag von Dividenden, Zinsen und übrigen Einkünften, der Gesamtbruttoerlös aus der Veräusserung oder dem 
Rückkauf von Vermögenswerten und der Gesamtsaldo oder -wert des Kontos per Ende des jeweiligen Kalender-
jahres gemeldet. Die übermittelten Informationen dürfen grundsätzlich nur den Steuerbehörden des Partnerstaa-
tes, in dem die meldepflichtige Person ansässig ist, zugänglich gemacht und nur für steuerliche Zwecke verwen-
det werden. Gegenüber der Bank kann der Kunde Rechtschutz nach dem Bundesgesetz über den Datenschutz 
geltend machen (u. a. Auskunft und Berichtigung). Die Bank muss dem Kunden auf Ersuchen hin eine Kopie der 
Meldung an die ESTV zukommen lassen. Gegenüber der ESTV kann der Kunde lediglich das Auskunftsrecht gel-
tend machen und verlangen, dass unrichtige Daten, die auf Übermittlungsfehlern beruhen, berichtigt werden. So-
fern die Übermittlung der Daten für den Kunden Nachteile zur Folge hätte, die ihm aufgrund fehlender rechtsstaat-
licher Garantien nicht zugemutet werden können, stehen ihm die Ansprüche nach Artikel 25a des Bundesgesetzes 
über das Verwaltungsverfahren zu. Sofern der Kunde nicht der Kontoinhaber im Sinne des AIA oder ein Rechtsträ-
ger ist, bei welchem sich die Identifikations- und Meldepflichten der Bank auf eine oder mehrere beherrschende 
Personen erstrecken, muss der Kunde die entsprechenden Personen informieren. 

C. Bedingungen der Teilnahme am WIR-Netzwerk 

C. 1. Dienstleistung 

Die Bank organisiert für ihre Kunden das sogenannte WIR-Netzwerk mit dem Hauptziel der Förderung und Unter-
stützung der KMU-Interessen. Die Teilnehmer am WIR-Netzwerk («WIR-Teilnehmer») können innerhalb dieses Sys-
tems mit einem eigens dafür vorgesehenen und von der Bank bereitgestellten, bargeldlosen, sogenannten WIR-
Franken («WIR» oder «CHW») Waren und Dienstleistungen bezahlen. Die Bank erfüllt dabei die Aufgabe, Guthaben 
in WIR («WIR-Guthaben») auf den entsprechenden Konten der WIR-Teilnehmer gemäss deren Aufträgen zu belas-
ten bzw. gutzuschreiben («WIR-Verrechnung»). Der WIR-Teilnehmer verfügt über sein WIR-Guthaben ausschliess-
lich durch Übertragung desselben in beliebigen Teilbeträgen auf WIR-Konten anderer WIR-Teilnehmer. Die Bank 
stellt den WIR-Teilnehmern WIR-Zahlungsmittel bereit. WIR gelten nicht als Fremdwährung. 
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C. 2. WIR-Konto 

1 Für WIR-Teilnehmer wird von der Bank jeweils ein Konto in CHW («WIR-Konto») und ein Konto in CHF geführt. 
Über das WIR-Konto werden die auf WIR lautenden Einnahmen und Ausgaben des WIR-Teilnehmers verbucht. 
WIR-Guthaben werden von der Bank nicht verzinst. 

2 Wird ein Kontoüberzug in WIR nicht innert einer von der Bank angesetzten Frist beglichen, schuldet der 
WIR-Teilnehmer der Bank nach dem Ablauf dieser Frist den Saldo in CHF (Verfalltag). 

3 Der WIR-Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Auszahlung von WIR in CHF oder anderer Währung durch 
die Bank. 

 

C. 3. Prinzipien des WIR-Netzwerks 

WIR-Teilnehmer verpflichten sich, folgende Prinzipien einzuhalten:  

a. Prinzip der WIR-Annahme: 
WIR-Teilnehmer nehmen entweder im festgelegten Rahmen («generell akzeptierter WIR-Annahmesatz») für 
ein Waren- und Dienstleistungsgeschäft von anderen WIR-Teilnehmern WIR ganz oder teilweise als Zahlung 
an oder sie können den von ihnen anzunehmenden WIR-Anteil im Rahmen eines Geschäftes jeweils frei ver-
einbaren («WIR-Annahmesatz Flex»). 

b. Prinzip der Gleichbehandlung: 
WIR-Teilnehmer machen ihr gesamtes Waren- und Dienstleistungsangebot allen anderen WIR-Teilnehmern 
gleich zugänglich wie allen anderen Geschäftspartnern, die nicht in WIR bezahlen. 

c. Prinzip der Preisparität: 
WIR-Teilnehmer bieten allen anderen WIR-Teilnehmern – unabhängig von der Aufteilung des bezahlten Be-
trags in WIR oder CHF – die gleichen Bedingungen und Preise an und gewähren insbesondere die gleichen 
Rabatte und Skonti wie allen anderen Geschäftspartnern, die nicht in WIR bezahlen. 

 

C. 4. WIR-Annahmesatz 

Ein WIR-Teilnehmer kann der Bank gegenüber erklären, WIR gemäss einem von ihm bestimmten WIR-Annahme-
satz als Zahlung anzunehmen («generell akzeptierter WIR-Annahmesatz»). In diesem Fall verpflichtet sich der WIR-
Teilnehmer, für sein gesamtes Waren- und Dienstleistungsangebot WIR mindestens gemäss dem generell akzep-
tierten WIR-Annahmesatz von anderen WIR-Teilnehmern als Zahlung anzunehmen. Die Bank publiziert den gene-
rell akzeptierten WIR-Annahmesatz.  

In diesem Fall ist der WIR Anteil pro Geschäftsabschluss auf 5000 CHW begrenzt. Dies gilt ungeachtet des WIR-
Annahmesatzes oder des Gesamtbetrags eines Geschäftsabschlusses. Der 5000 CHW übersteigende WIR-Anteil 
ist in jedem Fall unter den WIR-Teilnehmern individuell zu vereinbaren.  

 

C. 5. WIR-Produktpartner 

Die Bank kann mit ausgewählten Partnern Vereinbarungen über WIR-Produkte abschliessen. Die Angebote stehen 
allen oder ausgewählten WIR-Teilnehmern offen, sind besonders vorteilhaft und im Interesse des ganzen WIR-
Systems. Die Partner akzeptieren WIR nur für das mit der Bank vereinbarte Angebot und nicht auf ihr ganzes Wa-
ren- und Dienstleistungsangebot. 

 

C. 6. Kooperationen 

Mit Zustimmung der Bank können WIR-Teilnehmer Vereinbarungen über die Verwendung von WIR-Guthaben treffen. 

 

C. 7. Netzwerkbeitrag, Gebühren und Zinsen 

1 Für die Verbuchung von WIR-Zahlungen fällt beim Zahlungsempfänger als Gebühr ein Netzwerkbeitrag 
an. Der Netzwerkbeitrag berechnet sich prozentual zum in WIR bezahlten Betrag und ist sofort in CHF fällig (Ver-
falltag). 

2 Die Gebühren und Zinsen im Zusammenhang mit dem WIR-Konto sind sofort in CHF fällig (Verfalltag). Die Bank 
hat das Recht, im Fall einer durch den Kunden oder die Bank erklärten Aufhebung und späteren Wiedereröffnung 
eines WIR-Kontos auch für die Zeit zwischen der Aufhebungserklärung und Reaktivierung die zur betreffenden Zeit 
gültigen Gebühren für die Führung und Verwaltung des WIR-Kontos zu erheben. 

 

C. 8. Zahlung an Nicht-WIR-Teilnehmer 

1 Bei einer (teilweisen) Zahlung in WIR (und CHF) an einen Zahlungsempfänger ohne WIR-Konto muss der Zah-
lungsempfänger innert einer von der Bank angesetzten Frist ein WIR- (und CHF-)Konto eröffnen, um über das be-
treffende WIR- (und CHF-)Guthaben verfügen zu können. 
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2 Unterlässt der Zahlungsempfänger die Kontoeröffnung innert Frist, ist die betreffende Zahlung hinfällig und der 
reservierte Betrag steht dem Zahlenden – nach dem Ablauf einer von der Bank allenfalls angesetzten Nachfrist – 
wieder zur Verfügung. Sämtliche Folgen aus einer daraus allenfalls resultierenden Nichterfüllung, Schlechterfüllung 
oder anderen Vertragsverletzung des Zahlenden oder des Zahlungsempfängers (wie z.B. ein Schuldnerverzug des 
Zahlenden oder ein Gläubigerverzug des Zahlungsempfängers) betreffen nur das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Zahlenden und dem Zahlungsempfänger. In keinem Fall treffen die Bank irgendwelche Informations- oder Ein-
standspflichten gegenüber dem Zahlenden oder dem Zahlungsempfänger. 

 

C. 9. Fälligkeit und Mahnung 

Sofern die WIR-Teilnehmer untereinander nichts anderes vereinbaren, gilt das Folgende: 

a. Forderungen in WIR zwischen WIR-Teilnehmern sind innert 30 Tagen seit Zugang der Rechnung in WIR fällig. 
b. Wird eine fällige WIR-Zahlung nicht fristgemäss beglichen, so hat der rechnungsstellende WIR-Teilnehmer 

seinen Vertragspartner mittels Mahnung in Verzug zu setzen. Wird die Forderung in WIR nicht innert einer 
Frist von 7 Tagen seit Zugang der Mahnung beglichen, ist der WIR-Betrag vollumfänglich in CHF (umgerech-
net in einem 1:1-Verhältnis von CHW zu CHF) geschuldet. Die Bank empfiehlt, die Mahnung schriftlich mit 
Zustellnachweis zu versenden und den Betrag frühestens 5 Tage nachdem die Frist von 7 Tagen seit Zugang 
der Mahnung abgelaufen ist, allenfalls in Betreibung zu setzen. 

 

C. 10. WIR-Regelverletzungen 

1 WIR-Regelverletzungen sind unzulässig. 

2 WIR-Regelverletzungen begehen WIR-Teilnehmer, wenn sie direkt oder indirekt: 

a. Gegen das Prinzip der WIR-Annahme, Gleichbehandlung oder Preisparität verstossen. 
b. WIR zum Kauf und Verkauf gegen CHF oder andere Währung erwerben oder anbieten. 
c. WIR-Zahlungen oder WIR-Zahlungsmittel tätigen, ausstellen oder entgegennehmen, ohne dass 

dieser Leistung ein direktes Austauschverhältnis von Waren oder Dienstleistungen zugrunde 
liegt. 

d. Gegen WIR-Zahlung Waren oder Dienstleistungen an Personen liefern, erbringen oder anbieten, 
ohne dass die WIR-Zahlung von dieser Person stammt. 

e. Ohne Zustimmung der Bank WIR abtreten oder sich abtreten lassen. 
f. Ohne Zustimmung der Bank Darlehen in WIR aufnehmen oder gewähren. 
g. Ohne Zustimmung der Bank WIR verpfänden oder sich verpfänden lassen. 
h. WIR-Zahlungsmitteln ohne Eintrag des Empfängernamens ausstellen und entgegennehmen. 
i. Als Strohmann gegenüber der Bank Dritten das WIR-Konto oder WIR-Zahlungsmittel zur Verfü-

gung stellen. 
j. WIR in der Buchhaltung und bei der Steuerdeklaration nicht umgerechnet in einem 1:1-Verhältnis 

von CHW zu CHF bewerten. 

3 Der Versuch, eine der genannten Handlungen vorzunehmen, gilt ebenfalls als WIR-Regelverletzung. 

4 Im Sinne einer Ausnahme von lit. b. stellt die Ersteigerung oder der freihändige Kauf von WIR im Rahmen von 
Zwangsvollstreckungsverfahren keine WIR-Regelverletzung dar. 

 

C. 11. Massnahmen gegen WIR-Regelverletzungen 

1 Die Bank hat das Recht zum Zweck der Kontrolle: 

a. Selbst oder mittels Dritter WIR zu kaufen oder verkaufen, wobei erfolgte Buchungen sofort wieder rück-
gängig gemacht werden können. 

b. Von WIR-Teilnehmern Angaben über die den WIR-Zahlungen zugrunde liegenden Geschäfte und 
die entsprechenden Belege und Beweise einzufordern. Verweigert der WIR-Teilnehmer die Koopera-
tion, so gelten die Zahlungen als WIR-Regelverletzung. Während der Abklärungsphase hat die Bank das 
Recht, das betroffene WIR-Konto zu sperren. 

2 Die Bank hat das Recht, Aufträge zur Verbuchung von WIR, die im Zusammenhang mit WIR-Regelverletzungen 
stehen könnten, zu verweigern oder bereits erfolgte Verbuchungen sofort und ohne weitere Ankündigung rückgän-
gig zu machen sowie das betroffene WIR verfallen zu lassen. 

3 Die Bank hat das Recht, WIR-Teilnehmer, die WIR-Regelverletzungen begehen, mit sofortiger Wirkung 
aus dem WIR-Netzwerk auszuschliessen und/oder eine Konventionalstrafe zu verhängen: 

a. Der Ausschluss hat zur Folge, dass sämtliche WIR-Konten des betreffenden WIR-Teilnehmers 
aufgehoben werden. Der WIR-Teilnehmer hat aus der Kontoaufhebung keinerlei Anspruch auf 
Auszahlung oder Verbuchung des verbleibenden WIR-Rest-Saldos oder sonstigen Ersatz gegen-
über der Bank. Ein WIR Konto-Saldo zu Lasten des WIR-Teilnehmers ist der Bank sofort in CHF 
geschuldet (Verfalltag). Die Bank hat das Recht zur Veröffentlichung der ausgeschlossenen WIR-
Teilnehmer. 
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b. Die Konventionalstrafe beträgt 10% des betroffenen WIR-Betrags, mindestens CHF 5 000. Die 
Konventionalstrafe ist sofort in CHF fällig (Verfalltag). Sie kann einem Konto des WIR-Teilnehmers be-
lastet werden. Die Bezahlung der Konventionalstrafe entbindet den WIR-Teilnehmer nicht von seinen 
vertraglichen Pflichten. 

4 WIR-Teilnehmer, die gleichzeitig auch Genossenschafter der Bank sind, verlieren im Fall eines Ausschlusses aus dem 
WIR-Netzwerk ihre statutarischen Mitgliedschaftsrechte (unter Ausschluss der Vermögensrechte) mit sofortiger Wirkung. 

5 Mildere Massnahmen durch die Bank bleiben vorbehalten. 

 

C. 12. Aufhebung des WIR-Kontos 

1 Der WIR-Teilnehmer oder die Bank können jederzeit die Aufhebung des WIR-Kontos erklären. Der Eintritt des 
Konkurses oder des Nachlassverfahrens und der Tod gelten als Aufhebungserklärung. 
2 Bei einem WIR-Schluss-Saldo zu Gunsten des Kunden schickt die Bank dem Kunden für Steuerzwecke jährlich 
eine Bestätigung über den WIR-Schluss-Saldo. Weder der Verbrauch des verbleibenden WIR-Schluss-Saldos 
noch die Bestätigung für Steuerzwecke gelten als Wiedereröffnung eines WIR-Kontos bzw. als Wiederaufnahme 
einer Kundenbeziehung mit der Bank oder als Unterbrechung der Frist von zehn Jahren, innert derer der WIR-
Schluss-Saldo verbraucht werden kann. 

D. Bedingungen der elektronischen Dienstleistungen 

D. 1. Dienstleistungen 

1 Die Bank stellt ihren Kunden eine Reihe von elektronischen Plattformen und Dienstleistungen («elektronische 
Dienstleistungen») wie z.B. E-Banking, Mobile Banking oder eBill zur Verfügung. 

2 Der Kunde hat keinen Anspruch auf Aufschaltung, Nutzung oder Verfügbarkeit der elektronischen Dienstleistun-
gen. 

3 Die Bank hat das Recht, den Umfang oder die Verfügbarkeit einzelner oder aller elektronischen Dienstleistungen 
jederzeit und ohne Angabe von Gründen oder vorgängige Mitteilung abzuändern oder einzuschränken oder ein-
zelne oder alle elektronische Dienstleistungen nicht mehr zur Verfügung zu stellen.  

4 Die im Rahmen der elektronischen Dienstleistung übermittelten Daten stellen keine verbindlichen Offerten dar, es 
sei denn, sie seien ausdrücklich als solche gekennzeichnet. 

5 Der Kunde verwendet die elektronischen Dienstleistungen nur von der Schweiz aus. 

6 Gewisse elektronische Dienstleistungen bedürfen einer zusätzlichen Vereinbarung, die den Kunden von der Bank 
in elektronischer Form, z.B. nach erfolgter Anmeldung im E-Banking, vorgelegt werden kann. Der Kunde kann die 
Funktionen erst nutzen, wenn er den spezifischen Bestimmungen elektronisch zugestimmt hat. Elektronisch abge-
schlossene Vereinbarungen sind den handschriftlich unterzeichneten Vereinbarungen gleichgestellt. 

 

D. 2. Legitimation, Belastung und Risikotragung 

1 Jede Person, die sich durch die Eingabe der Zugangsdaten (wie z.B. Vertragsnummer, Passwort, Sicher-
heitscode, biometrische Daten, etc.) legitimiert, gilt der Bank gegenüber als die zur Nutzung der entsprechenden 
elektronischen Dienstleistung berechtigte Person; dies gilt auch, wenn es sich bei dieser Person nicht um den 
Kunden handelt. Die Bank hat das Recht, der betreffenden Person Zugriff auf sämtliche Einsatzmöglichkeiten der 
betreffenden elektronischen Dienstleistung zu gewähren. Die Bank hat insbesondere das Recht, sämtliche auf 
diese Weise getätigten Transaktionen dem Konto oder Depot des Kunden zu belasten. Die Risiken aus der miss-
bräuchlichen Verwendung der Zugangsdaten liegen somit grundsätzlich beim Kunden. 

2 Die Bank hat das Recht, jederzeit und ohne Angabe von Gründen oder vorgängige Mitteilung den Zugriff auf die 
betreffende elektronische Dienstleistung abzulehnen und zu verlangen, dass sich der Kunde in anderer Form legiti-
miert. 

3 Der Zugriff auf die elektronischen Dienstleistungen wird z.B. bei Tod, Handlungsunfähigkeit, Streichung des 
Zeichnungsrechts oder Löschung aus einem Register, etc., nicht automatisch gesperrt bzw. ungültig. Die Zugriffs-
berechtigung und deren Modifikationen müssen immer ausdrücklich durch den Kunden, seine Rechtsnachfolger 
oder die Zugriffsberechtigten verlangt werden. 

4 Klickt die berechtigte Person auf eine unterstrichene Verknüpfungsstelle (Link), verlässt sie möglicherweise die 
elektronische Dienstleistung der Bank. Die Bank übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte, Produkte, Leistungen 
oder Objekte, die auf den durch die Links erreichbaren Seiten angeboten werden. Das Herstellen von Verbindun-
gen zu diesen Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. 
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D. 3. Sorgfaltspflichten 

Der Kunde trägt im Umgang mit den elektronischen Dienstleistungen insbesondere folgende Sorgfaltspflichten: 

a. Aufbewahrung und Geheimhaltung der Zugangsdaten: Sämtliche Zugangsdaten sind besonders sorgfäl-
tig aufzubewahren und gegen missbräuchliche Verwendung durch Dritte zu schützen. Insbesondere dürfen 
Passwörter nirgends aufgeschrieben, gespeichert oder anderweitig festgehalten werden. 

b. Änderung der Zugangsdaten: Der Kunde hat die Zugangsdaten in regelmässigen Zeitabständen zu ändern. 
Die vom Kunden festgelegten Passwörter dürfen nicht aus leicht ermittelbaren Kombinationen (wie z.B. Tele-
fonnummer, Geburtsdatum oder Autokennzeichen) bestehen. 

c. Meldung bei Verlust und Verdacht auf Missbrauch: Bei Verlust von Zugangsdaten, möglicher unautorisier-
ter Kenntnis Dritter der Zugangsdaten oder bei Verdacht auf missbräuchliche Verwendung der elektronischen 
Dienstleistung hat der Kunde umgehend die Bank zu informieren und die Zugangsdaten zu ändern. 

d. Kontrollpflicht und Meldung von Unstimmigkeiten: Der Kunde hat die Kontoauszüge sofort nach Erhalt zu 
prüfen und allfällige Unstimmigkeiten, insbesondere Belastungen aufgrund missbräuchlicher Verwendung der 
elektronischen Dienstleistungen, der Bank unverzüglich zu melden, spätestens aber 30 Tage nach Erhalt des 
Kontoauszugs. 

e. «Phishing»: Nachrichten, in denen der Kunde zur Eingabe oder Änderung seiner Zugangsdaten aufgefordert 
wird, stammen nicht von der Bank. Der Kunde befolgt keine Anweisungen, folgt keinen Links und antwortet 
nicht auf solche Nachrichten. 

f. Technische Sicherheitsvorkehrungen: Der Kunde hat für ausreichende technische Sicherheitsvorkehrun-
gen zu sorgen, wie z.B. die Verwendung sicherer, zuverlässiger und aktueller Software und Schutz vor 
Schadprogrammen, wie z.B. Virenscanner oder Firewall. 

g. Meldung an die Polizei: Bei strafbaren Handlungen hat der Kunde Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Er 
hat nach bestem Wissen zur Aufklärung eines allfälligen Schadenfalles und zur Verminderung desselben bei-
zutragen. 

 

D. 4. Benachrichtigungen 

1 Über die oben genannten Kanäle hat der Kunde die Möglichkeit, Mitteilungen an die Bank zu verfassen und von 
der Bank zu empfangen. Nachrichten (z.B. via E-Mail, SMS oder Pushnachrichten) erfolgen systembedingt über 
unverschlüsselte, von Dritten (wie z.B. Anbieter des Betriebssystems) möglicherweise einsehbare Kommunikati-
onskanäle und die Bank kann nicht garantieren, dass die Mitteilungen immer dem Nutzer zugehen. 

2 An die Bank gerichtete Mitteilungen werden nicht prioritär, sondern ausschliesslich während den üblichen Ge-
schäftszeiten bearbeitet. Es dürfen keine zeitkritischen oder fristgebundenen Mitteilungen über diese Kanäle zuge-
stellt werden (wie z.B. dringende Zahlungsaufträge, Sperren von Zugriffen und/oder anderen Dienstleistungen, 
etc.).  

 

D. 5. Haftung der Bank 

1 Die Bank übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihr im Zusammenhang mit 
der elektronischen Dienstleistung übermittelten Daten. Namentlich gelten Angaben über Konten und Depots (wie 
z.B. Saldi, Auszüge, Transaktionen, etc.) als unverbindlich. 

2 Die Bank übernimmt keine Haftung für die Sicherheit oder Zuverlässigkeit der zur Nutzung der elektronischen 
Dienstleistungen erforderlichen oder von ihr empfohlenen, gelieferten oder angebotenen Software. 

 

D. 6. Änderung und Aktualisierung der Software, Urheberrecht 

1 Die Bank hat das Recht zur jederzeitigen Änderung oder Aktualisierung der von ihr herausgegebenen Software. 
Der Kunde hat die von der Bank zur Verfügung gestellte Aktualisierung umgehend zu installieren. 

2 Das alleinige Urheberrecht für sämtliche Inhalte der angebotenen elektronischen Dienstleistungen sowie für die 
Art der Darstellung liegt bei der Bank (alle Rechte vorbehalten). Eine Weiterverwendung dieser Elemente ist nur 
mündlich und zu Informationszwecken gestattet. Jede Weiterveröffentlichung (in elektronischer, schriftlicher oder 
sonstiger Form) oder anderweitige Weitergabe der Inhalte sowie der Logos, insbesondere zu öffentlichen oder 
kommerziellen Zwecken, ist strikt untersagt. 

 

D. 7. Sperrung 

Die Bank hat jederzeit das Recht, den Zugang zu der elektronischen Dienstleistung ohne Angabe von Gründen 
oder vorgängige Mitteilung an den Kunden zu sperren. Die Bank hat das Recht, vor Wirksamwerden der Sperrung 
ausstehende Verbuchungen innert geschäftsüblicher Frist auf dem betreffenden Konto zu belasten.  
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E. Bedingungen der Open Banking Dienstleistungen 

E. 1. Allgemein 

1 Die vorliegenden Nutzungsbedingungen bezwecken die Regelung von der Bank angebotenen Open Banking 
Dienstleistungen (nachfolgend auch «Dienstleistungen» genannt) via Internet und/ oder mittels Mobile Applikationen 
durch einen externen Dienstleister (nachfolgend auch «Drittanbieter» genannt). Sie bilden Teil der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und ergänzen die bereits bestehenden Verträge zwischen Kunde und Bank. Mit der Benutzung 
der Dienstleistungen erklärt der Kunde sich mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen einverstanden. 

2 Als Open Banking gilt der standardisierte und gesicherte Austausch von Daten zwischen der Bank und einem 
Drittanbieter. Die Bank und der Drittanbieter tauschen durch digitale Schnittstellen, welche durch bestehende E-
Banking und Mobile Banking Infrastruktur vorhanden sind, Informationen und Transaktionsdienste aus. Eine Daten-
übergabe kann an mehrere Drittanbieter erfolgen und es liegt im Ermessen des Kunden, an welche Drittanbieter die 
Datenübermittlung zu erfolgen hat. Im Weiteren wird es dem Kunden ermöglicht, Konten von verschiedenen Finan-
zinstituten in einer einzigen Plattform zu verwalten (sogenanntes «Multibanking»).  

3 Für den Anwendungsfall, dass die Bank einzig Informationen mit Einverständnis des eigenen Kunden für die Be-
nutzung der Dienstleistungen zur Verfügung stellt, gilt die Bank als «Service Provider». Für den Anwendungsfall, 
dass die Bank die Informationen eines anderen kontenführenden Institutes, mit Einverständnis des Kunden, entge-
gennimmt und im eigenen E-Banking oder mobile Banking darstellt, handelt sie als «Service User». Die vorliegenden 
Dienstleistungen decken beide Anwendungsbereiche ab.  

4 Open Banking Dienstleistungen umfassen unter anderem Leistungen im Zusammenhang mit Zahlungsverkehr, 
Einsicht auf Konto- und Depotinformationen und dazugehörige Aufträge sowie Dienstleistungen im Bereich Open 
Finance. Open Finance betrifft Daten und Informationen aus Versicherungen, Altersvorsorge, Wertschriften und Ver-
mögensanlagen.  

5 Mit dem Einverständnis des Kunden ist es ferner möglich, Open Finance Daten in Tools/ Systemen von Drittanbie-
tern, wie zum Beispiel in Budget- und Steueroptimierungstools, verfügbar zu machen. Der Kunde hat jederzeit das 
Recht sein Einverständnis zum Datenaustausch zu widerrufen. 

 

E. 2. Leistungen 

1 Die Dienstleistungen beinhalten unter anderem die folgenden Funktionen:  

 

Open Banking Dienstleistungen:  

- Übermittlung aller Kontodaten, Saldo und Transaktionen; 
- Übermittlung von Zahlungsaufträgen über die Schnittstelle; 
- Übermittlung der Depotdaten, Positionen und Transaktionen; 
- Übermittlung von Handelsaufträgen. 

 

Open Finance Dienstleistungen  

- Depot-Anzeige und Wertschriftenaufträge;  
- Karteninformationen und Kartentransaktionen; 
- Vorsorgeinformationen. 

 

2 Die Datenübermittlung erfolgt mittels gesicherter Schnittstellen an einen Drittanbieter. Die Datenübermittlung er-
folgt dabei entweder über eine direkte Schnittstelle oder indirekt unter Beizug der Plattform «bLink».  

3 Es steht im freien Ermessen der Bank weitere Anbieter von Open Banking Plattformen beizuziehen. Der Kunde gibt 
für jede einzelne Verbindung zu einem Drittanbieter sein Einverständnis, welches jederzeit widerrufen werden kann.  

 

E. 3. Sorgfaltspflichten des Kunden 

Die Kunden müssen ihre Zugangsdaten streng vertraulich behandeln und vor unbefugtem Zugriff schützen. Sollte 
eine andere Person Zugang zu den vertraulichen Informationen erhalten haben oder sollte der Verdacht bestehen, 
dass sich eine unberechtigte Person Zugang verschafft hat, müssen die Zugangsdaten umgehend angepasst wer-
den. Der Kunde hat sicherzustellen, dass das genutzte Medium durch angemessene Schutzmassnahmen ge-
schützt ist und dem aktuellen Stand der Technik entspricht.  

 

E. 4. Haftung und Gewährleistung 

1 Die Bank stellt dem Kunden einzig die Nutzung der Dienstleistungen durch Drittanbieter zur Verfügung. In diesem 
Zusammenhang wendet die Bank, insbesondere bei der Anzeige und Übermittlung der Daten, Informationen und 
Mitteilungen sowie hinsichtlich der Bearbeitung der erhaltenen Aufträge, die geschäftsübliche Sorgfalt an. Die 
Bank hat hingegen keinen Einfluss auf die Leistungserbringung durch die Drittanbieter sowie die Korrektheit und 
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Vollständigkeit von Daten weiterer Banken und Finanzintermediäre. Die Haftung für die Korrektheit, Aktualität und 
Vollständigkeit solcher Daten ist vollumfänglich ausgeschlossen.  

2 Die Benutzung der Dienstleistung erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden. Entsprechend ist jede weitere Haftung 
oder Gewährleistung durch die Bank im Zusammenhang mit der Benutzung der Dienstleistungen, soweit gesetz-
lich zulässig, vollumfänglich ausgeschlossen.  

 

E. 5. Überwachungspflicht bei Transaktionen 

Aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen ist die Bank verpflichtet Transaktionen ihrer Kunden zu überwa-
chen. Agiert die Bank in der Funktion als Service User, ist es ihr gestattet, alle ersichtlichen Daten und Informatio-
nen, auch jene anderer Finanzinstitute, in die rechtliche Analyse der Transaktionen aufzunehmen.  

 

E. 6. Bankkundengeheimnis und Datenschutz 

1 Betreffend Rechte und Pflichten hinsichtlich Bankkundengeheimnis und Datenschutzgesetz sind grundsätzlich 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Basisvertrag sowie die Datenschutzerklärung der Bank anwendbar.  

2 Zusätzlich erklärt sich der Kunde mit der Benutzung der Dienstleistung einverstanden, dass im Rahmen der Nut-
zung der Dienstleistungen Informationen des Kunden zu seiner Bankkundenbeziehung, wie bspw. Kontostand und 
Kontobewegung, Dritten offengelegt werden können.  

3 Im Weiteren nimmt der Kunde zur Kenntnis und willigt ein, dass bei der Benutzung der Dienstleistungen seine 
Kundendaten, aufgrund der Offenlegung seiner Daten an Drittanbieter, an Empfänger in Staaten im Ausland be-
kanntgegeben werden können, welche über ein angemessenes oder über kein angemessenes Datenschutzniveau 
verfügen. Die Bank hat keinen Einfluss auf oder Kontrolle über die Datenverwendung und die Sicherheitsmassnah-
men des Drittanbieters. Aufgrund eines möglichen Datentransfers ins Ausland, können Daten im Ausland gespei-
chert werden, wodurch sie nicht mehr den Schutzvorschriften des Schweizerischen Rechts, insbesondere dem 
Bankkundengeheimnis, unterliegen.  

4 Die Benutzung der Dienstleistungen erfolgt auf eigenes Risiko und die Nutzung der Dienstleistungen richtet sich 
nach den rechtlichen Nutzungsbedingungen, insbesondere Datenschutzbestimmungen, des Drittanbieters. Die 
Haftung der Bank für die rechtmässige Datenbearbeitung durch den Drittanbieter wird hiermit vollumfänglich, so-
weit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.  

 

E. 7. Änderungen und Inkrafttreten 

Die Bank hat das Recht, die «Bedingungen der Open Banking Dienstleistungen» jederzeit zu ändern. Die Änderun-
gen werden dem Kunden auf der Website für die Dienstleistungen oder in anderer geeigneter Weise bekanntgege-
ben. Ohne schriftlichen Widerspruch innert 30 Tagen seit Bekanntgabe gelten die Änderungen als genehmigt.  

F. Bedingungen von WIRmarket 

F. 1. Dienstleistungen 

1 Die Bank stellt ihren Kunden und weiteren Nutzern als elektronische Dienstleistung den Online-Marktplatz 
«WIRmarket» zur Verfügung, auf welcher die Kunden miteinander und untereinander kommunizieren und Waren 
und Dienstleistungen anbieten, kaufen und verkaufen können. 

2 Die Leistung der Bank beschränkt sich auf die Zurverfügungstellung des Marktplatzes und das Anzeigen von 
Werbung und Inseraten. Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und dem Verkäufer einer Ware oder einer 
Dienstleistung sind Sache derselben. Die Bank tritt – ausser sie weist ausdrücklich darauf hin – nicht als Anbiete-
rin, Verkäuferin oder Käuferin irgendeiner auf der Plattform angebotenen Ware oder einer auf der Plattform ange-
botenen Dienstleistung oder als Maklerin, Beauftragte oder sonstiger direkte oder indirekte Vertreterin des Käufers 
oder Verkäufers auf oder kann für irgendeinen Verzug, Schlechterfüllung, Nichterfüllung oder sonstige Vertragsver-
letzungen des Käufers oder des Verkäufers haftbar werden. 

3 Der Kunde hat keinen Anspruch auf Nutzung oder Verfügbarkeit des Marktplatzes. 

4 Die Bank hat das Recht, die Nutzung einzelner oder aller Funktionen des Marktplatzes den Teilnehmern am WIR-
Netzwerk vorzubehalten oder anderweitig auf bestimmte Nutzergruppen zu beschränken. 

5 Die Bank hat das Recht, den Umfang oder die Verfügbarkeit einzelner oder aller Funktionen des Marktplatzes 
jederzeit und ohne Angabe von Gründen oder vorgängige Mitteilung abzuändern oder einzuschränken oder ein-
zelne oder alle Funktionen des Marktplatzes nicht mehr zur Verfügung zu stellen. 

6 Bei Reklamationen von Benutzern der Plattform, die auf eine sittenwidrige, vertragswidrige, widerrechtliche oder 
strafrechtlich relevante Handlung eines Kunden schliessen lassen, kann der Zugang des Kunden zur Plattform 
ohne Weiteres durch die Bank gesperrt werden. Die Bank behält sich eine Anzeige bei den zuständigen Behörden vor. 
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F. 2. Werbung und Inserate 

1 Das Aufschalten von Werbung oder Inseraten mit sittenwidrigen, vertragsverletzenden, widerrechtlichen oder 
strafrechtlich relevanten Inhalten ist unzulässig. 

2 Für den Inhalt der Inserate ist allein der Kunde verantwortlich und er allein haftet für allfällige Ansprüche Dritter. 

3 Die Bank hat das Recht, jederzeit und ohne Angabe von Gründen oder vorgängige Mitteilung die Aufschaltung 
von Werbung und Inseraten zu verweigern oder rückgängig zu machen. Aus einer Verweigerung oder Löschung 
einer Werbung oder eines Inserats entstehen dem Kunden keine Ansprüche gegen die Bank. 

4 Inserate können sich sowohl auf eine einzelne Ware oder Dienstleistung als auch auf in unbestimmter Menge an-
gebotene Waren oder Dienstleistungen beziehen.  

5 Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die auf ihrer Plattform aufgeschalteten Inserate in Bezug auf Inhalt 
und bildliche Darstellung auf ihre Rechtmässigkeit oder sonstige Zulässigkeit zu überprüfen. 

6 Der Kunde hat nach erfolgter Aufschaltung keinen Anspruch auf nachträgliche Veränderung einer Werbung oder 
eines Inserates. Bei einer durch den Kunden veranlassten Löschung der Werbung oder des Inserats hat der Kunde 
keinen Anspruch auf Rückvergütung allfälliger Gebühren. 

7 Für die Aufschaltung müssen die von der Bank festgelegten Vorgaben und Formvorlagen eingehalten werden. 

 

F. 3. Sorgfaltspflichten des Kunden 

Der Kunde ist verpflichtet, wahrheitsgetreue Angaben zu machen und die einschlägigen gesetzlichen Bestimmun-
gen, Richtlinien und Standesregeln einzuhalten und stellt, soweit rechtlich zulässig, die Bank, deren Organe und 
Hilfspersonen von jeglichen Ansprüchen Dritter frei. Wird die Bank gerichtlich belangt, ist der Kunde verpflichtet, 
nach erfolgter Streitverkündung dem Prozess beizutreten. Der Kunde ist in jedem Fall verpflichtet, sämtliche im 
Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter anfallenden gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten zu übernehmen. 

 

F. 4. Haftung der Bank 

Die Haftung der Bank beschränkt sich auf Schäden, die durch eine vorsätzliche oder grobfahrlässige Handlung der 
Bank entstehen. Eine Haftung der Bank für indirekte Schäden oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. Die Bank 
haftet nicht für sittenwidrige, vertragsverletzende, widerrechtliche oder strafrechtlich relevante Handlungen oder 
Inhalte von anderen Nutzern des Marktplatzes. 

 

F. 5. Geschäftsbedingungen der Nutzer 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass er beim Kauf von Waren und Dienstleistungen über den Marktplatz unter Um-
ständen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Verkäufers zustimmen muss, um den Kaufvertrag 
abzuschliessen. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nicht identisch mit den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Bank und die Bank hat keinen Einfluss auf deren Inhalt. 

 

F. 6. Rechte 

Alle Rechte an Programmen, Leistungen, Verfahren, Design, Software, Technologien, Marken, Firmen, Erfindungen 
und an allen Materialien, die in irgendeinem Zusammenhang mit der Plattform der Bank stehen, liegen bei der 
Bank. 

G. Bedingungen des Zahlungsverkehrs 

G. 1. Dienstleistungen 

1 Die Bank stellt dem Kunden physische, elektronische und andere Zahlungsmittel zur Verfügung. 

2 Der Kunde hat keinen Anspruch auf Zurverfügungstellung, Nutzung oder Verfügbarkeit bestimmter Zahlungsmit-
tel. Die Bank hat das Recht, den Umfang oder die Verfügbarkeit bestimmter Zahlungsmittel jederzeit abzuändern 
oder einzuschränken oder bestimmte Zahlungsmittel nicht mehr zur Verfügung zu stellen. 

 

G. 2. Zahlungsaufträge 

1 Die Bank legt die für Zahlungsaufträge zulässigen Währungen fest. 

2 Für die Ausführung eines Zahlungsauftrags muss das jeweilige Zahlungsmittel vollständig, genau und wider-
spruchsfrei erfasst sein. Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Zahlungen trotz mangelhafter oder fehlen-
der Angaben auszuführen, wenn diese durch die Bank zweifelsfrei berichtigt oder ergänzt werden können. 
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3 Sind die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, führt die Bank den Zahlungsauftrag auf den im Zahlungsmittel 
angegebenen Zeitpunkt aus. Bei Fehlen eines Ausführungsdatums ist die Bank berechtigt, die Zahlung am nächst-
möglichen Termin auszuführen und einem Konto des Kunden zu belasten. 

4 Wird eine Überweisung nach erfolgter Kontobelastung durch die an der Überweisung beteiligten Partei (z.B. eine 
Abrechnungsstelle oder das Finanzinstitut des Zahlungsempfängers) zurückgewiesen kann die Bank ohne Rück-
sprache mit dem Kunden die erneute Ausführung veranlassen. 

 

G. 3. Zahlungseingänge 

Eingehende Zahlungen, bei denen keine oder eine nicht bestehende Kontonummer angegeben ist oder andere 
Gründe eine Gutschrift verhindern (wie z. B. Regelwerke im Zahlungsverkehr, gesetzliche oder regulatorische Vor-
schriften, behördliche Verfügungen, aufgehobenes Konto), werden an das Finanzinstitut des Zahlungsauftragge-
bers zurücküberwiesen. Es liegt im Ermessen der Bank, die Zahlung auch einem anderen Konto des Kunden gut-
zuschreiben, sofern es im Interesse des Kunden liegt. Die Bank ist bei allen Rücküberweisungen berechtigt, sämt-
lichen an der Transaktion beteiligten Parteien den Grund für die nicht erfolgte Gutschrift bekanntzugeben. 

 

G. 4. Verzicht auf Datenabgleich 

1 Der Kunde als Zahlungsempfänger ist einverstanden, dass die Gutschrift des Überweisungsbetrags einzig an-
hand der angegebenen Kontonummer und ohne Abgleich mit Namen und Adresse des Zahlungsempfängers er-
folgt. Die Bank behält sich vor, diesen Abgleich nach eigenem Ermessen dennoch vorzunehmen und den Zah-
lungsauftrag bei fehlender Übereinstimmung zurückzuweisen. 

2 Der Bank steht es frei, vor dem Entscheid über eine Rückweisung beim Finanzinstitut des Auftraggebers korri-
gierte oder ergänzende Zahlungsinstruktionen im Hinblick auf eine mögliche Gutschrift einzuholen. 

3 Der Kunde als Auftraggeber ist einverstanden, dass die Gutschrift durch das Finanzinstitut des Zahlungsempfän-
gers einzig anhand der angegebenen Kontonummer und ohne Abgleich mit Name und Adresse des Zahlungsemp-
fängers erfolgt. Das Finanzinstitut des Zahlungsempfängers kann sich ebenfalls vorbehalten, diesen Abgleich nach 
eigenem Ermessen dennoch vorzunehmen und den Zahlungsauftrag bei Nichtübereinstimmungen zurückzuwei-
sen. Im Falle einer Fehlzahlung an die vom Kunden im Auftrag angegebene Kontonummer, ist der Kunde verant-
wortlich, diese beim Empfänger zurückzuverlangen. 

H. Bedingungen der Karten 

H. 1. Dienstleistung 

1 Die Bank kann ihren Kunden auf entsprechenden Antrag eine Bezahlkarte («Karte») zur Verfügung stellen. Der 
Kunde hat keinen Anspruch auf die Zurverfügungstellung der Karte. 

2 Je nach Kartentyp kann die Karte für die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen sowie für den Bezug von 
Bargeld im In- und Ausland eingesetzt werden. Die Bank hat das Recht, die Einsatzmöglichkeiten der Karte jeder-
zeit und ohne Angabe von Gründen oder vorgängige Mitteilung abzuändern oder einzuschränken oder gewisse 
Typen der Karte nicht mehr zur Verfügung zu stellen. 

 

H. 2. Konto 

Die Karte bezieht sich auf ein Konto des Kunden bei der Bank. Falls der Kunde WIR-Teilnehmer ist, kann sich die 
Karte zudem auf in CHW lautendes Konto des Kunden beziehen. Abrechnungen in Fremdwährungen werden in die 
Währung des betreffenden Kontos umgerechnet. Die Karte darf nur verwendet werden, wenn auf dem betreffen-
den Konto die erforderliche Deckung vorhanden ist. 

 

H. 3. Karte und Karteninhaber 

Die Karte ist und bleibt Eigentum der Bank und lautet auf den Namen des Kunden oder einer von ihm bevollmäch-
tigten Person («Karteninhaber»). Kunde und Karteninhaber können identisch sein. Der Karteninhaber hat die Karte 
auf Aufforderung hin umgehend an die Bank zurückzusenden. 

 

H. 4. Legitimation, Belastung und Risikotragung 

Jede Person, die sich durch den Einsatz der Karte und des dazu passenden Legitimationsmittels (wie z.B. PIN-
Code oder Unterzeichnung des Transaktionsbelegs) bei einem hierfür eingerichteten Lesegerät legitimiert oder die 
Karte an ein Lesegerät mit kontaktloser Zahlmöglichkeit hält, gilt als berechtigt, den Bargeldbezug bzw. die Zah-
lung mit dieser Karte zu tätigen; dies gilt auch, wenn es sich bei dieser Person nicht um den tatsächlichen Karten-
inhaber handelt. Die Bank hat das Recht, den Betrag der auf diese Weise getätigten und elektronisch registrierten 
Transaktion dem Konto des Kunden zu belasten. Die Risiken aus der missbräuchlichen Verwendung der Karte 
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liegen somit grundsätzlich beim Kunden. Der Karteninhaber ist einverstanden, dass beim Karteneinsatz zur Identi-
fizierung die Vorlage eines persönlichen Ausweises verlangt werden kann. 

 

H. 5. Belastungsrecht der Bank 

1 Die Bank hat das Recht, sämtliche Beträge aus dem Einsatz der Karte auf dem betreffenden Konto des Kunden 
zu belasten. Das Belastungsrecht der Bank bleibt auch bei Streitigkeiten des Karteninhabers mit Drittpersonen 
uneingeschränkt bestehen. 

2 In gewissen Situationen kann es beim Einsatz der Karte vorkommen, dass eine Zahlung trotz mangelnder De-
ckung ausgeführt wird. Die dadurch begründeten Verpflichtungen sind mit Einsatz der Karte in CHF fällig (Verfall-
tag). Kunde und Karteninhaber haften solidarisch. 

 

H. 6. Benützungslimite 

Die Bank hat das Recht zur Festlegung von Benützungslimiten pro ausgegebene Karte und Konto. 

 

H. 7. Transaktionsbeleg 

Der Karteninhaber erhält bei Bargeldbezügen am Geldautomaten und bei Bezahlung von Waren oder Dienstleis-
tungen in der Regel auf Verlangen einen Transaktionsbeleg. Die Bank selbst verschickt keine separaten Belas-
tungsanzeigen. 

 

H. 8. Sorgfaltspflichten 

Der Karteninhaber trägt im Umgang mit der Karte insbesondere folgende Sorgfaltspflichten: 

a. Aufbewahrung: Die Karte und der PIN-Code sind besonders sorgfältig und voneinander getrennt aufzube-
wahren. 

b. Unterzeichnung: Der Karteninhaber hat die Karte sofort nach Erhalt an der allenfalls dafür vorgesehenen 
Stelle zu unterzeichnen. 

c. Geheimhaltung des PIN-Code: Der PIN-Code ist geheim zu halten. Insbesondere darf der PIN-Code weder 
auf der Karte vermerkt noch in anderer Weise, auch nicht in geänderter Form, zusammen mit dieser aufbe-
wahrt werden. Die Eingabe des PIN-Codes an den Lesegeräten muss stets verdeckt erfolgen. 

d. Änderung des PIN-Code: Der Karteninhaber hat den PIN-Code sofort nach Erhalt der Karte und anschlies-
send in regelmässigen Zeitabständen zu ändern. Der vom Karteninhaber festgelegte PIN-Code darf nicht aus 
leicht ermittelbaren Kombinationen (wie z.B. Telefonnummer, Geburtsdatum oder Autokennzeichen) bestehen. 

e. Keine unbefugte Weitergabe der Karte: Der Karteninhaber darf seine Karte unberechtigten Dritten nicht 
weitergeben. 

f. Meldung bei Verlust und Verdacht auf Missbrauch: Bei Verlust der Karte oder des PIN-Codes, bei Verbleiben 
der Karte in einem Gerät oder bei Verdacht auf Missbrauch hat der Kunde die Bank umgehend zu informieren. 

g. Kontaktloses Bezahlen: Der Karteninhaber hält die Karte von Lesegeräten für kontaktloses Bezahlen fern, 
wenn er sie nicht für das kontaktlose Bezahlen ohne PIN-Code-Eingabe nutzen will. 

h. Kontrollpflicht und Meldung von Unstimmigkeiten: Der Kunde hat die entsprechenden Kontoauszüge so-
fort nach Erhalt zu prüfen und allfällige Unstimmigkeiten, insbesondere Belastungen aufgrund missbräuchli-
cher Verwendung der Karte, der Bank unverzüglich zu melden, spätestens aber 30 Tage nach Erhalt des 
Kontoauszugs. 

i. Meldung an die Polizei im Schadenfall: Bei strafbaren Handlungen hat der Karteninhaber Anzeige bei der 
Polizei zu erstatten. Er hat nach bestem Wissen zur Aufklärung eines allfälligen Schadenfalles und zur Ver-
minderung desselben beizutragen. 

 

H. 9. Schadenübernahme bei Nichtverschulden 

Ein Schaden ist der Bank unverzüglich nach Entdeckung zu melden, spätestens aber 30 Tage nach Erhalt des 
Kontoauszuges, auf dem die beanstandete Buchung aufgeführt ist. Die Bank übernimmt, unter Abzug eines 
Selbstbehalts von 10% (höchstens aber CHF 300 pro Karte und Ereignis) Schäden, die dem Kunden aus der miss-
bräuchlichen Verwendung der Karte durch Dritte in der Funktion als Bargeldbezugs- oder Zahlungskarte entste-
hen, sofern der Kunde diese und alle anderen Bedingungen der Bank vollumfänglich eingehalten hat und ihn auch 
sonst in keiner Weise ein Verschulden trifft. Davon erfasst sind auch Schäden zufolge Fälschung oder Verfäl-
schung der Karte. Nicht als Dritte zu betrachten sind die Karteninhaber und der Kunde sowie deren Bevollmäch-
tigte, Ehepartner und im gleichen Haushalt lebende Personen. Die Haftungssumme ist auf die jeweilige Benüt-
zungslimite beschränkt. Schäden, für die eine Versicherung aufzukommen hat, sowie allfällige Folgeschäden ir-
gendwelcher Art, werden von der Bank nicht übernommen. Mit der Entgegennahme der Entschädigung tritt der 
Kunde sämtliche Forderungen aus dem Schadenfall an die Bank ab.  
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H. 10. Geltungsdauer und Kartenerneuerung 

Die Karte ist bis zum Ende des auf ihr angegebenen Monats und Jahres gültig. Bei ordentlicher Geschäftsabwick-
lung und ohne ausdrücklichen Verzicht wird die Karte vor Ende des auf ihr angegebenen Ablaufdatums automa-
tisch durch eine neue Karte ersetzt. 

 

H. 11. Sperrung 

Die Bank hat jederzeit das Recht, die Karte ohne Angabe von Gründen oder vorgängige Mitteilung an den Kunden 
oder den Karteninhaber zu sperren. Die Bank sperrt die Karte, wenn der Kunde oder Karteninhaber es ausdrück-
lich verlangt, den Verlust der Karte oder des PIN-Codes meldet sowie bei Kündigung. Die Bank hat das Recht, vor 
Wirksamwerden der Sperrung ausstehende Verbuchungen innert geschäftsüblicher Frist auf dem betreffenden 
Konto zu belasten. 

 

H. 12. Kündigung 

1 Eine Kündigung kann jederzeit erfolgen. Gleichbedeutend wie die Kündigung ist der Widerruf einer Vollmacht. 

2 Die Bank bleibt trotz Kündigung berechtigt, sämtliche Beträge, welche auf Karteneinsätze vor der effektiven 
Rückgabe der Karte zurückzuführen sind, auf dem betreffenden Konto zu belasten. 

I. Bedingungen für Kartenannahmestellen 

I. 1. Dienstleistung 

Die Bank stellt den Kunden die Möglichkeit zur Verfügung, mittels Kartenannahmestellen Kartenzahlungen entge-
genzunehmen («Annahmestelle»). 

 

I. 2. Infrastruktur 

1 Die Annahmestelle besitzt ein oder mehrere Zahlterminals, auf welchen die von der Bank herausgegeben Karten 
(«Karten») abgerechnet werden können («Infrastruktur»). Die Infrastruktur kann Hardware- und/oder Software-Le-
segeräte bzw. andere für die Annahme von Karten verwendete Technologien beinhalten. 

2 Die Verantwortung und Kosten für die Beschaffung, Installation, Wartung und Betrieb der Infrastruktur sowie die 
sicherheitstechnischen Vorkehrungen gegen Missbrauch der Infrastruktur obliegen der Annahmestelle. Dies gilt 
auch für die von der Bank geforderten Anpassungen. Der Datentransfer mittels Infrastruktur zum von der Bank be-
triebenen System erfolgt auf Risiko der Annahmestelle. 

 

I. 3. Karteneinsatz 

1 Die Annahmestelle schreibt beim Karteneinsatz keine Mindest- oder Höchstbeträge für den Einsatz der WIR-
Karte vor. 

2 Die Annahmestelle stellt sicher, dass die Karten in jedem Fall nur für das Bezahlen von Waren oder Dienstleistun-
gen in WIR, CHF oder kombiniert in CHW/CHF eingesetzt werden. Die Bank kann weitere Währungen freigeben.  

3 Einwendungen, Reklamationen und Beanstandungen zwischen der Annahmestelle und dem Karteninhaber sind 
unmittelbar und direkt untereinander zu regeln.  

 

I. 4. Kartenprüfung durch die Annahmestelle 

1 Die Annahmestelle verpflichtet sich, durch die Akzeptanz der Vereinbarung, sämtliche von der Bank herausgege-
benen Karten als Zahlungsmittel entgegenzunehmen und die Berechtigung der Karten in Bezug auf Gültigkeit (das 
Ablaufdatum Monat/Jahr darf nicht überschritten sein), Unterschrift (Karten mit Unterschriftsfeld müssen unter-
zeichnet sein) und Beschädigungen (Karten dürfen weder abgeändert, sichtbar defekt noch offensichtlich ge-
fälscht sein) zu überprüfen. 

2 Die Verwendung einer ungültigen, abgelaufenen, gesperrten oder ver-/gefälschten Karte durch den Karteninha-
ber ist nicht zulässig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Die Annahmestelle ist verpflichtet, solche Karten zu-
rückzubehalten und an die Bank zurückzusenden. 

3 Im Zweifelsfall muss die Identität des Karteninhabers anhand eines amtlichen Ausweises überprüft werden. 

 

I. 5. Abwicklung 

1 Der Karteninhaber hat das Auslösen des Bezahlvorgangs am Lesegerät und, wo erforderlich, die Eingabe der 
PIN, persönlich und ohne Einsichtnahme durch die Annahmestelle bzw. durch einen Dritten vorzunehmen. 
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2 Erfolgt die Autorisierung nicht mittels PIN-Eingabe, muss der Transaktionsbeleg vom Karteninhaber zwingend 
unterschrieben werden. Die Annahmestelle muss die Unterschrift auf der Karte mit jener auf dem Transaktionsbe-
leg vergleichen. 

3 Die Annahmestelle bewahrt die Original-Transaktionsbelege während mindestens 6 Monate ab Transaktionsda-
tum an einem sicheren Ort auf. Sollte der Karteninhaber eine Abrechnung bestreiten oder die Richtigkeit anzwei-
feln, sind die Belege auf Verlangen hin der Bank zuzustellen. Die Missachtung der Aufbewahrungspflicht durch die 
Annahmestelle hat die Rückbelastung von bereits erfolgten Vergütungen im Umfang der nicht aufbewahrten 
Transaktionsbelege zur Folge. 

 

I. 6. Betreuung 

1 Die Bank betreut das System in technischer, organisatorischer und administrativer Hinsicht. Sie ist berechtigt, 
das System nach eigenem Ermessen zu unterbrechen, wenn ihr dies aus zwingenden Gründen, wie z.B. Syste-
mänderungen und -ergänzungen, Störungen, Gefahr des Missbrauchs, angezeigt erscheint. Ergeben sich daraus 
Anpassungen an der Infrastruktur, so hat die Annahmestelle diese unter Befolgung der Weisungen der Bank auf 
eigene Kosten vorzunehmen. Systemstillegungen aus rein technischen Gründen werden, sofern möglich, aus-
serhalb der üblichen Geschäftsöffnungszeiten vorgenommen. 

2 Die Annahmestelle hat keinen Anspruch auf die Verfügbarkeit und störungsfreie Benutzbarkeit des Systems. 

 

I. 7. Gutschriftverweigerung und Rückbelastungsermächtigung 

1 Die Annahmestelle ist verpflichtet, durch geeignete und zumutbare Massnahmen sicherzustellen, dass die Bank 
keine Rückbelastungen zu veranlassen hat. Aus Geschäftsabschlüssen, welche die Annahmestelle unter Nichtein-
haltung der AGB oder anderer Bestimmungen getätigt hat, entsteht der Annahmestelle kein Anspruch auf Gut-
schrift. Es besteht kein Vergütungsanspruch insbesondere bei Vernachlässigung der Unterschriftenkontrolle und 
für Zahlungen mit verfallenen oder ungültigen Karten. 

2 Der Annahmestelle steht zudem kein Vergütungsanspruch zu, wenn der Karteninhaber die Transaktion bestreitet 
und die Präsenz der Karte am Abrechnungsort zum Zeitpunkt der Transaktion nicht bewiesen werden kann. Die 
Präsenz der Karte gilt dann als nicht bewiesen, wenn die Annahmestelle die Kartendaten weder ab EMV-Chip 
noch ab Magnetstreifen einliest, sondern manuell über die Tastatur des Lesegeräts eingibt. 

3 Steht der Annahmestelle kein Vergütungsanspruch zu, so ist die Bank ohne Weiteres berechtigt, die Auszahlung 
an die Annahmestelle zu verweigern bzw. bereits gutgeschriebene Beträge (WIR-, CHF- und kombinierte WIR-
CHF-Beträge) zu belasten, zu verrechnen bzw. jederzeit zurückzufordern. Auf das durch die stornierte Transaktion 
belastete Konto des Karteninhabers erfolgt eine entsprechende Gutschrift. 

4 Beanstandet der Karteninhaber die Richtigkeit einer erfolgten Abrechnung, wie z.B. eine Verbuchung in CHF an-
stelle in CHW, so muss die Ermächtigung zur Stornierung und Richtigstellung schriftlich durch die Annahmestelle 
an die Bank erfolgen.  

5 Die Bank kann die ihr in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen (z.B. Korrektur- und Rückbelas-
tungsspesen) der Annahmestelle belasten, verrechnen bzw. von ihr einfordern.  

6 Nimmt die Bank eine Rückbelastung vor, hat die Annahmestelle die Forderung direkt gegenüber dem Karteninha-
ber geltend zu machen. 

J. Bedingungen des Depots 

J. 1. Dienstleistung 

Die Bank stellt ihren Kunden ein Depot zur Verfügung. Im Depot bewahrt die Bank übernommene Werte und Sa-
chen des Kunden wie Wertschriften, Bucheffekten sowie Anteilscheine und Beteiligungsscheine der Bank («Depot-
werte») auf, die sie im Auftrag des Kunden bei sich selbst oder bei Dritten aufbewahrt bzw. aufbewahren lässt. Die 
Bank hat das Recht, den Kreis der übernommenen Depotwerte einzuschränken. 

 

J. 2. Entgegennahme von Depotwerten 

1 Die Bank übernimmt ausschliesslich in offenem Depot Wertpapiere sowie Wertrechte, deren Verbriefung aufge-
schoben oder aufgehoben ist, zur Aufbewahrung, Verbuchung und Verwaltung, Geld- und Kapitalmarktanlagen, 
die nicht in Wertpapierform gekleidet sind, zur Verbuchung und Verwaltung und Beweisurkunden zur Aufbewahrung. 

2 Die Bank kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen oder vorgängige Mitteilung die Entgegennahme von De-
potwerten ablehnen oder deren Rücknahme verlangen. 
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J. 3. Form der Verwahrung 

1 Ohne anders lautende Instruktion ist die Bank berechtigt, die Depotwerte gattungsmässig und zentral in ihrem 
Sammeldepot zu verwahren oder in Sammeldepots verwahren zu lassen. Vorbehalten bleiben Depotwerte, die 
aufgrund ihrer Natur oder aus anderen Gründen getrennt verwahrt werden müssen. 

2 Die Bank ist ermächtigt, die Depotwerte bei einer Drittsammelverwahrungsstelle ihrer Wahl in der Schweiz oder 
im Ausland in eigenem Namen, aber auf Rechnung und Gefahr des Kunden, einzeln oder in Sammeldepots ver-
wahren zu lassen. Liegt ein Sammeldepot in der Schweiz, so steht dem Kunden ein Miteigentumsrecht im Verhält-
nis der von ihm hinterlegten Depotwerte zum jeweiligen Bestand des Sammeldepots zu. Schreibt der Kunde der 
Bank eine Drittdepotstelle vor und empfiehlt die Bank diese dem Kunden gegenüber nicht, so wird für die Hand-
lungen dieser Drittdepotstelle jegliche Haftung der Bank ausgeschlossen. 

3 Ausschliesslich oder vorwiegend im Ausland gehandelte Depotwerte werden in aller Regel auch dort verwahrt 
und gegebenenfalls auf Rechnung und Gefahr des Kunden dorthin verlagert. 

4 Auslosbare Depotwerte können in Sammeldepots verwahrt werden. Von einer Auslosung erfasste Depotwerte 
verteilt die Bank mit einer Zweitauslosung unter die jeweiligen Kunden. Die dabei angewandte Methode soll ge-
währleisten, dass alle jeweiligen Kunden eine gleichwertige Aussicht auf Berücksichtigung haben wie bei der 
Erstauslosung. 

5 Im Ausland verwahrte Depotwerte unterliegen den Gesetzen und Usanzen am Ort der Verwahrung. Wird der 
Bank die Rückgabe im Ausland verwahrter Depotwerte oder die Übertragung des Verkaufserlöses durch ausländi-
sche Gesetzgebung oder behördliche Handlungen verunmöglicht oder erschwert, ist die Bank nur verpflichtet, 
dem Kunden am Ort der Verwahrung bei einer Korrespondenzbank ihrer Wahl einen anteilsmässigen Rückgabean-
spruch zu verschaffen, sofern ein solcher besteht und übertragbar ist. 

 

J. 4. Eintragung der Depotwerte 

1 Auf den Namen lautende Depotwerte können im massgeblichen Register auf den Kunden eingetragen werden, 
sofern eine entsprechende Ermächtigung vorliegt. Die Bank kann die Depotwerte aber auch auf den eigenen oder 
den Namen eines Dritten eintragen lassen, stets aber auf Rechnung und Gefahr des Kunden. 

2 Die Bank ist ausdrücklich ermächtigt aber nicht verpflichtet, für den Kunden die erforderlichen Eintragungshand-
lungen inkl. Ausstellung von Übertragungsvollmachten vorzunehmen. Der Kunde akzeptiert, dass damit dem Emit-
tenten und/oder der Drittverwahrstelle seine Identität bekannt wird. Ist die Eintragung auf den Kunden unüblich 
oder nicht möglich, kann die Bank die Depotwerte auf Rechnung und Gefahr des Kunden auf eine Nomineegesell-
schaft oder auf ihren eigenen Namen eintragen lassen. 

 

J. 5. Annullierung von Urkunden 

Die Bank ist ermächtigt, eingelieferte Urkunden annullieren und durch Wertrechte ersetzen zu lassen, soweit dies 
nach dem anwendbaren Recht zulässig ist. 

 

J. 6. Aufgeschobener Titeldruck und Bucheffekten 

Bei Depotwerten, deren Verbriefung in einer Urkunde aufgeschoben ist oder aufgeschoben werden kann, ist die 
Bank ermächtigt, aber nicht verpflichtet, bestehende Titel in unverbriefte Wertrechte umwandeln zu lassen, bei der 
Einlieferung der entsprechenden Urkunde ins Depot deren Annullierung zu veranlassen, während der Deponierung 
für Rechnung des Kunden die üblichen Verwaltungshandlungen auszuüben und dem Emittenten die nötigen In-
struktionen zu erteilen bzw. die erforderlichen Informationen einzuholen und jederzeit vom Emittenten bzw. seiner 
Verwahrungsstelle Druck und Auslieferung von Wertpapieren zu verlangen, sofern ein Anspruch darauf besteht. 

 

J. 7. Auslieferung und Verfügung über Depotwerte 

1 Unter Vorbehalt von Kündigungsfristen, gesetzlichen Bestimmungen, Statuten von Emittenten sowie Pfand-, Re-
tentions- oder anderen Zurückbehaltungsrechten der Bank kann der Kunde jederzeit verlangen, dass ihm die De-
potwerte ausgeliefert bzw. zur Verfügung gestellt werden. Dabei sind die landesüblichen Lieferfristen sowie die 
üblichen Auslieferungsfristen zu beachten. Der Transport sowie Versand von Depotwerten erfolgen auf Rechnung 
und Gefahr des Kunden. Fehlen besondere Weisungen seitens des Kunden, so nimmt die Bank Versicherung und 
Wertdeklaration nach eigenem Ermessen vor. 

2 Die Bank ist berechtigt, jederzeit die Rücknahme der Depotwerte zu verlangen. 

3 Eine physische Auslieferung ist nur dann möglich, wenn dies vom Emittenten vorgesehen ist. Bei Auslieferung 
aus einem Sammeldepot besteht kein Anspruch auf bestimmte Nummern, Stückelungen, Jahrgänge etc. 

 

J. 8. Gutschriften und Belastungen 

Gutschriften und Belastungen erfolgen auf einem Konto des Kunden. 
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J. 9. Depotauszug 

Allfällige Bewertungen im Depotauszug beruhen auf banküblichen Informationsquellen und sind als Richtwerte 
ohne Verbindlichkeit für die Bank zu verstehen. 

 

J. 10. Retrozessionen 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis und ist einverstanden, dass die Bank möglicherweise von Drittanbietern 
Retrozessionen, Vergütungen, Kommissionen, Rückerstattungen, Rabatte oder sonstige Leistungen entge-
gennimmt und für die eigene Rechnung vereinnahmt. Kommt die Bank in den Genuss von solchen Vergü-
tungen, welche sie nach Art. 400 Obligationenrecht oder einer anderen gesetzlichen Norm dem Kunden ab-
zuliefern hat, verzichtet der Kunde auf seinen Herausgabeanspruch. Auf Wunsch erteilt die Bank dem Kun-
den nähere Informationen zu diesen Vergütungen. In jedem Fall stellt die Bank sicher, dass die Interessen 
des Kunden im Fall von Interessenkonflikten gewahrt werden. 

 

J. 11. Verwaltung 

1 Ohne besondere Weisung des Kunden führt die Bank aufgrund verfügbarer branchenüblicher Informationsquel-
len, jedoch ohne eine Verantwortung zu übernehmen, die üblichen Verwaltungshandlungen aus, wie den Einzug fälliger 
Zinsen, Dividenden und rückzahlbarer Kapitalbeträge sowie anderer Ausschüttungen, die Überwachung von Auslosun-
gen, Kündigungen, Bezugsrechten, Amortisationen von Depotwerten etc., dem Bezug neuer Couponbogen und den 
Umtausch von Interimsscheinen gegen definitive Titel und die Resteinzahlung auf nicht voll einbezahlten Wertpapieren 
oder Wertrechten, sofern der Einzahlungszeitpunkt bei deren Ausgabe bereits bestimmt war. 

2 Weitere Verwaltungshandlungen, wie Vornahme von Konversionen, Ausübung, Kauf und Verkauf von Bezugs-
rechten, Ausübung von Wandel- und Optionsrechten, Annahme und Ablehnung von öffentlichen Übernahmeange-
boten etc. trifft die Bank nur auf rechtzeitig erfolgte Weisung des Kunden.  

3 Gehen die Weisungen des Kunden nicht rechtzeitig ein, ist die Bank berechtigt, aber nicht verpflichtet, nach eige-
nem Ermessen unter Wahrung der Interessen des Kunden zu handeln. 

4 Bei couponlosen Namenaktien werden Verwaltungshandlungen nur ausgeführt, wenn die Zustelladresse für Divi-
denden und Bezugsrechte auf die Bank lautet. 

5 Für Versicherungspolicen, Hypothekartitel sowie für vorwiegend im Ausland gehandelte Depotwerte, die aus-
nahmsweise in der Schweiz verwahrt werden, führt die Bank keine Verwaltungshandlungen aus. 

6 Solange die Verwaltung durch die Bank andauert, ist diese berechtigt, aber nicht verpflichtet, Emittenten oder 
Drittverwahrstellen die für die Verwaltung der Depotwerte erforderlichen Instruktionen zu erteilen und die nötigen 
Auskünfte einzuholen. 

7 Bei sämtlichen Verwaltungshandlungen stützt sich die Bank auf die verfügbaren branchenüblichen Informations-
quellen, ohne jedoch dafür eine Verantwortung zu übernehmen. 

8 Es ist Sache des Kunden, seine Rechte aus den Depotwerten an Generalversammlungen oder in Gerichts-, Insol-
venz- oder ähnlichen Verfahren geltend zu machen und sich die dazu erforderlichen Informationen zu beschaffen. 

 

J. 12. Melde- und Offenlegungspflichten 

Der Kunde ist für die Erfüllung allfälliger Melde- und Offenlegungspflichten gegenüber Gesellschaften, Börsen, Be-
hörden oder Dritten selbst verantwortlich. Die Bank ist nicht verpflichtet, den Kunden auf seine Melde- oder Offen-
legungspflichten hinzuweisen. Die Bank ist berechtigt, Verwaltungshandlungen für Depotwerte, die zu Melde- oder 
Offenlegungspflichten der Bank führen, unter Mitteilung an den Kunden ganz oder teilweise nicht auszuführen. 

 

J. 13. Übertragungsvollmacht 

Veräussert der Kunde Beteiligungsscheine der Bank, so erteilt er hiermit der Bank die Vollmacht, in seinem 
Namen die zu veräussernden Beteiligungsscheine an den Erwerber oder an dessen depotführende Stelle zu 
zedieren. Die Vollmacht erlischt nicht bei Tod oder Verlust der Handlungsfähigkeit des Kunden. Sie kann 
rechtswirksam nur durch schriftliche Mitteilung an die Bank widerrufen werden. 

K. Bedingungen des Organisierten Handelssystems (OHS-WIR) 

Die vorliegenden Handelsregeln bezwecken die Sicherstellung eines geordneten Handels über das ausserbörsliche 
System/Plattform der WIR Bank Genossenschaft (nachfolgend «Betreiberin» oder «WIR» oder «Bank»). Falls nichts 
Abweichendes geregelt wird, finden die Statuten der Bank entsprechende Anwendung. 
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K. 1. Handelssystem/-plattform «OHS-WIR» 

1 Das OHS-WIR 
Das ausserbörsliche Handelssystem bzw. -plattform (nachfolgend «OHS-WIR») bietet die Möglichkeit, dass aus-
schliesslich die nicht kotierten Beteiligungsscheine der WIR Bank Genossenschaft (nachfolgend «BS-WIR» oder 
«Effekten») erworben und veräussert werden können. 

2 Geltung der Handelsregeln 
Diese Handelsregeln gelten für sämtliche natürlichen und juristischen Personen, die unter Verwendung des OHS-
WIR die BS-WIR kaufen oder verkaufen. 

3 Informationen über OHS-WIR 
Über ihre Internetseite stellt die Bank Informationen über das OHS-WIR und die handelbaren BS-WIR zur Verfü-
gung. 

4 WIR Bank Genossenschaft als Betreiberin 
Die WIR Bank Genossenschaft ist als Betreiberin des OHS-WIR gemäss Art. 40 Finanzmarktinfrastrukturverord-
nung (FinfraV) verpflichtet, transparente Regeln und Verfahren für einen fairen, effizienten und ordnungsgemässen 
Handel sowie objektive Kriterien für die wirksame Ausführung von Aufträgen festzulegen. 

5 Art des OHS-WIR 
Das OHS-WIR ist eine Einrichtung zum multilateralen Handel von BS-WIR, die den Austausch von Angeboten so-
wie den Vertragsabschluss nach diskretionären Regeln bezweckt (vgl. auch Art. 42 lit. a FinfraG sowie FINMA-
Rundschreiben 2018/1 «Organisierte Handelssysteme»).  

6 Ermessen der Betreiberin 
Die Betreiberin kann Ermessen ausüben, indem sie entscheidet, einen Auftrag über das OHS-WIR zu platzieren 
oder wieder zurückzunehmen und/oder zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Auftrag nicht mit den im 
OHS-WIR vorhandenen Aufträgen zusammenzuführen. Das Ermessen wird von der Betreiberin pflichtgemäss und 
willkürfrei ausgeübt; dies unter besonderer Berücksichtigung der Gleichbehandlung der Teilnehmer, der Sicher-
stellung eines geordneten, fairen und neutralen Handels; sowie beim Bestehen von Anzeichen, wonach sich Ver-
letzungen dieser Handelsregeln, der gängigen Marktverhaltensregeln oder andere Unregelmässigkeiten ergeben. 

7 Betreiberin ist bewilligte Bank 
Die Betreiberin ist eine von der FINMA bewilligte und beaufsichtigte Schweizer Bank; nach Art. 43 FinfraG ist sie 
daher berechtigt, das OHS-WIR zu betreiben. 

8 Anwendung der Handelsregeln 
Die festgelegten Handelsregeln finden Anwendung auf Aufträge von Marktteilnehmern in Bezug auf die BS-WIR 
und auf Abschlüsse, welche über das OHS-WIR zustande kommen. 

9 Interne Organisation der Betreiberin 
Für den Betrieb des OHS-WIR ist innerhalb der Bank ein Handelsteam aus dem Bereich «Finanzen, Abteilung 
Treasury» zuständig. Das Handelsteam führt über das OHS-WIR die Angebote auf der Geld- und Briefseite zusam-
men und geben diese, um Abschlüsse herbeizuführen, einzeln und manuell, nach diskretionären Regeln, frei. 

 

K. 2. Zweck und Geltung 

1 Zweck 
Die vorliegenden Handelsregeln legen die Teilnahme am bzw. die Organisation des Handels mit BS-WIR über 
OHS-WIR fest und haben zum Ziel, die grundsätzliche Gleichbehandlung der Handelsteilnehmer sowie die Trans-
parenz, Effizienz und Ordnungsmässigkeit des Handels sicherzustellen. 

 

2 Grundsätze der Handelsregeln 
Die Handelsregeln setzen überdies das Zustandekommen von Abschlüssen sowie die Grundsätze und Kriterien für 
die Auftragsausführung von Handelsteilnehmern fest. 

 

K. 3. Teilnehmer des OHS 

1 Zugelassene Teilnehmer und deren Pflichten 
Die Betreiberin lässt Personen (wie z.B. private oder institutionelle Anleger), die bei der Betreiberin über 
eine Kontoverbindung, insbesondere ein Depotkonto, verfügen als Teilnehmer zum OHS-WIR zu. Der Teil-
nehmer ist berechtigt, auf eigene oder fremde Rechnung am Handel von Effekten teilzunehmen. Der Teilnehmer ist 
verpflichtet, die folgenden Regeln einzuhalten oder gegebenenfalls für deren Einhaltung durch seine Hilfsperso-
nen/Angestellten zu sorgen:  

a. der Verhaltensregeln für den Effektenhandel im Sinne des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG), sowie 
gegebenenfalls der einschlägigen Rundschreiben der FINMA sowie der entsprechenden Standesregeln; 

b. der vorliegenden Handelsregeln. 

2 Bestätigung seitens und Verantwortung der Teilnehmer 
Zudem bestätigt der Teilnehmer mit jeder Platzierung eines Auftrages das Einverständnis mit den vorliegenden 
Handelsregeln sowie deren Einhaltung. Der Teilnehmer ist für natürliche oder juristische Personen, die in seinem 
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Namen und/oder unter seiner Verantwortung tätig werden, selber verantwortlich. Die Betreiberin kann ins-beson-
dere bei Verletzungen dieser Handels- oder weiterer Verhaltensregeln den Zugang eines Teilnehmers vorüberge-
hend sistieren oder diesen vom Handel ganz ausschliessen. 

3 Nichtbeachtung/Verletzung der Regeln 
Bei Nichtbeachtung oder Verletzungen der Handelsregeln durch einen Handelsteilnehmer kann die Betreiberin die 
Ausführung von Aufträgen des fehlbaren Handelsteilnehmers vorübergehend verweigern oder den Handelsteilneh-
mer in schweren Fällen vom Handel ausschliessen. 

 

K. 4. Bank als Teilnehmerin am OHS-WIR 

1 Betreiberin als Teilnehmerin am OHS-WIR 
Die Bank nimmt zusätzlich zu ihrer Funktion als Betreiberin des OHS auch als Teilnehmerin am Handel von BS-
WIR teil, und zwar für ihre Kunden als auch auf eigene Rechnung. Die Betreiberin wird hierbei in der Funktion als 
Liquiditätsproviderin oder Market Makerin tätig und ist in dieser Funktion darum bemüht, jedoch nicht verpflichtet, 
eine erhöhte Liquidität in den gehandelten BS-WIR bereitzustellen. Kauft oder verkauft die Bank BS-WIR auf ei-
gene Rechnung, so veröffentlich sie monatlich, welche Volumen auf eigene Rechnung über das OHS-WIR gehan-
delt wurden sowie das maximale Tagesvolumen des vergangenen Monats, welches auf eigene Rechnung gehan-
delt wurde. Zusätzlich veröffentlicht die Betreiberin monatlich die von Teilnehmern gehandelten Volumen. 

2 Risiko von Interessenkonflikten 
Die Ausübung der Funktionen als Betreiberin sowie als Teilnehmerin durch die Bank birgt das Risiko von Interessenkon-
flikten. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten aufgrund der Funktion als Betreiberin sowie als Teilnehmerin hat die 
Bank verschiedene Massnahmen implementiert. Zu diesem Zweck implementiert die Bank wirksame und angemessene 
Vorkehrungen, wie das Ergreifen von räumlichen, personellen, funktionalen, organisatorischen und informationstechno-
logischen Massnahmen zur Feststellung, Verhinderung, Beilegung und Überwachung von Interessenkonflikten sowie zur 
Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen, in welchen Informationen isoliert und kontrolliert werden können. 

 

K. 5. Organisation 

Die nachfolgenden Ziffern J. 5 bis J. 7 regeln die Organisation des Handels mit BS-WIR im engeren Sinne. 

1 Handelstage und Handelszeit 
Der Handel findet am ersten und dritten Freitag eines Monats statt. Ist der jeweilige Handelstag arbeitsfrei, so fin-
det der Handel am jeweils vorangehenden ganzen Arbeitstag statt. In besonderen Situationen kann die Betreiberin 
die Handelstage und Handelszeiten ändern. 

2 Orderbuch 
Die Betreiberin führt für die BS-WIR, die über OHS-WIR gehandelt werden, ein Orderbuch. Darin werden alle ein-
gegebenen Aufträge nach Preis und Zeitpunkt des Auftragseingangs bei der Betreiberin geordnet und verwaltet. 

Das jeweils aktualisierte Orderbuch kann über die Homepage der Betreiberin (vgl. oben Ziffer J. 1, Absatz 3) einge-
sehen werden. Ersichtlich ist nicht die ganze sog. Ordertiefe, sondern die fünf höchsten Kaufaufträge und die fünf 
niedrigsten Verkaufsaufträge sowie das Volumen der Aufträge. 
Die im Orderbuch enthaltenen Aufträge sind verbindlich. 

3 Aufträge 
Ein Auftrag ist eine verbindliche Offerte, eine bestimmte Anzahl von Effekten zu kaufen oder zu verkaufen.  

Aufträge können jeweils bis spätestens um 12:00 Uhr eines Handelstages eingegeben werden und sind im Order-
buch ersichtlich. Nicht ausgeführte Teile des Auftrags werden ins Orderbuch aufgenommen bis sie ausgeführt, 
gelöscht oder verfallen sind; vorbehalten bleiben andere Gültigkeiten.  

Bis zu diesem Zeitpunkt können Aufträge grundsätzlich jederzeit erfasst, geändert oder gelöscht werden. Bei Än-
derung oder Löschung eines bereits erfassten Auftrages versucht die Betreiberin im Interesse des Teilnehmers die 
entsprechende Änderung vorzunehmen. Alle eingehenden Aufträge werden mit einem Zeitstempel versehen. Ge-
änderte Aufträge verlieren die ursprüngliche Zeitpriorität und erhalten einen neuen Zeitstempel. 

Folgende Auftragsarten stehen den Teilnehmern zur Verfügung: 

a. Kaufaufträge: ausschliesslich limitiert, 

b. Verkaufsaufträge: limitiert oder unlimitiert. 

Die ins Orderbuch gestellten Aufträge sind verbindliche Offerten; solange sie nicht ausgeführt sind, können sie 
über die nachgenannten Kanäle (vgl. Ziffer J. 5, Absatz 4) geändert oder gelöscht werden. 

In zeitlicher Hinsicht sind ausschliessliche folgende Varianten von Aufträgen möglich: 

a. tagesgültig: Der Auftrag ist bis Handelsschluss des aktuellen Handelstages gültig, wenn keine Gültigkeits-
dauer eingegeben wird; 

b. datiert: Der Auftrag ist bis Handelsschluss eines bestimmten Handelstages gültig. Zulässig ist eine Gültig-
keitsdauer von maximal sechs Monaten. 

4 Platzierung von Aufträgen 
4.1. Aufträge können über elektronische Kanäle, per Telefon oder schriftlich platziert werden. 
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4.2. Alle Gespräche und Kommunikation über andere Kanäle der Teilnehmer mit der Betreiberin werden von dieser 
aufgezeichnet. 

 

K. 6. Ausführung der Aufträge 

1 Grundsätze 
Die nachfolgenden Grundsätze finden nur Anwendung bei der Annahme und Ausführung von Aufträgen von Teil-
nehmern in den über OHS-WIR handelbaren Effekten. Die Bank legt im Sinne der gesetzlichen Anforderungen die 
Ausführungsgrundsätze so fest, dass nach bestem Wissen und Gewissen und unter Berücksichtigung der beson-
deren Gegebenheiten in diesem Marktsegment, in preislicher, zeitlicher und quantitativer Hinsicht das bestmögli-
che Ergebnis für den Kunden erzielt wird. 

2 Ausführung 
2.1. Im Handel werden Abschlüsse grundsätzlich durch einen eingehenden Auftrag ausgelöst, der mit den Aufträgen 
auf der Gegenseite des Orderbuchs ausgeführt wird, solange es Menge und Preislimite erlauben. 

2.2. Die Kauf- und Verkaufsaufträge werden bis um 12:00 Uhr des jeweiligen Handelstages gesammelt, worauf der 
Handel mit BS-WIR nach dem Meistausführungsprinzip durchgeführt wird. Der so ermittelte Preis bildet den Ein-
heitskurs, welcher für alle ausführbaren Abschlüsse ein und desselben Handelstages gilt. Bei der Feststellung des 
Einheitskurses werden unlimitierte Aufträge nicht berücksichtigt.  

2.3. Es gilt das Prinzip der Preis-Zeit-Priorität. Unlimitierte Aufträge haben bei der Zusammenführung von Aufträgen 
Priorität. Bei Aufträgen mit gleichem Preis wird derjenige Auftrag zuerst ausgeführt, der zuerst eingegangen ist.  

3 Keine oder teilweise Ausführung 
Kann ein limitierter Auftrag ganz oder teilweise nicht ausgeführt werden, kann der nicht ausgeführte Teil des Auf-
trages als limitierter Auftrag im Auftragsbuch eingestellt werden (datiert). Im Falle eines unlimitierten Auftrages 
kann der nicht ausgeführte Teil des Auftrages gelöscht oder nach Rücksprache mit dem Teilnehmer als limitierter 
Auftrag im Auftragsbuch eingestellt werden. 

4 Preisstellung durch die Betreiberin 
Die Betreiberin orientiert sich bei ihrer allfälligen Preisstellung grundsätzlich am letztbezahlten Kurs der BS-WIR 
(«Referenzpreis»). Liegt kein Referenzpreis vor, ist die Betreiberin für eine faire Preisstellung bemüht, sofern sie als 
Gegenpartei allenfalls eintreten und einen Preis stellen will. 

5 Pre-Arranged Trades (Vorabsprachen) 
Pre-Arranged Trades, bei welchen sich zwei Handelsteilnehmer unabhängig vom OHS-WIR über den Abschluss-
preis und die gehandelte Menge einigen, dürfen nur dann über OHS-WIR ausgeführt werden, wenn der vereinbarte 
Preis innerhalb der Geld-Brief-Spanne auf OHS-WIR des entsprechenden Handelstages liegt. 

6 Publikation der Abschlüsse 
6.1. Sämtliche Abschlüsse, welche über die Handelsplattform OHS-WIR zustande kommen, werden spätestens bis 
am Ende des Handelstages auf der Homepage der Betreiberin publiziert. Veröffentlicht werden insbesondere der 
Preis, das Volumen und der Zeitpunkt der Abschlüsse. 

6.2. Ebenso wird veröffentlicht, ob die Betreiberin Partei bei einem Abschluss war. Abschlüsse ausserhalb der Platt-
form können, soweit die Abwicklung durch die Betreiberin erfolgt, ebenfalls und mit einem Hinweis auf den Ab-
schluss ausserhalb der Plattform publiziert werden. 

7 Algorithmische Handelsfunktionalitäten 
Das Verwenden von algorithmischen Handelsfunktionalitäten ist unzulässig und kann zum Ausschluss aus dem 
Handel führen. 
 

K. 7. Handelsunterbruch 

1 Ermessen der Betreiberin  
Die Betreiberin kann in eigenem Ermessen den Handel vorübergehend (Handelssistierung) oder definitiv (Handels-
ausschluss) einstellen. Die Dauer einer Handelssistierung wird von der Betreiberin im Einzelfall festgelegt und 
grundsätzlich so kurz wie möglich gehalten. 

 

K. 8. Mistrades 

1 Vorgehen bei Mistrades 

Die Betreiberin kann einen Abschluss von sich aus oder auf Antrag einer Partei, welche ihre Einwände bis spätes-
tens 30 Minuten nach Handelsschluss des gleichen Handelstages gegenüber der Betreiberin telefonisch oder per 
E-Mail an info@wir.ch erhoben hat, für ungültig erklären, sofern  

a. der Preis eines Abschlusses offensichtlich erheblich vom Markt-/Referenzpreis abweicht; oder 
b. geordnete und faire Marktverhältnisse nicht gewährleistet sind. 

2 Ausnahme bei fehlerhaften Abschlüssen zu Marktpreisen 
Abschlüsse, die zwar aufgrund von Fehleingaben jedoch zu Marktpreisen erfolgen, werden nicht für ungültig er-
klärt. 

mailto:OHS@wir.ch
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3 Ermessen der Betreiberin bei Mistrades 
Es liegt im Ermessen der Betreiberin, den Marktpreis zu ermitteln und über das Vorliegen einer erheblichen Abwei-
chung bis spätestens am Ende des Handelstages endgültig zu entscheiden. Erklärt die Betreiberin einen Ab-
schluss für ungültig, storniert sie bis spätestens am Beginn des darauffolgenden Handelstages die entsprechen-
den Geschäfte und publiziert die Aufhebung des Abschlusses unverzüglich auf ihrer Homepage. 

4 Einvernehmliche Aufhebung von Mistrades 
Die Betreiberin kann Abschlüsse auch aufheben, wenn beide Parteien einverstanden sind. 

 

K. 9. Notsituation 

1 Die technische Ausgestaltung des OHS-WIR stellt sicher, dass grundsätzlich jederzeit ein fairer, ordentlicher und 
transparenter Handel möglich ist. Sollte es dennoch eine Notsituation erfordern, liegt es im Ermessen der Betrei-
berin, die nötigen Schritte (Handelsunterbrüche oder Ähnliches) einzuleiten. 

 

K. 10. Abwicklung 

1 Lieferung und Zahlung der Effekten 
Die Lieferung und Zahlung der Effekten hat nach Massgabe der Usanzen am Markt bzw. gemäss Abwicklungsfrist 
der SIX SIS AG zu erfolgen. Für über das Handelssystem abgeschlossene Transaktionen trägt der Verkäufer die 
Gefahr der veräusserten Sache bis zur Übertragung an den Käufer. Der Verkäufer haftet für den Schaden, die dem 
Käufer aus nicht usanzgemässer Übertragung entstehen. 

2 Formvorschriften für die Übertragung von Effekten 
Gelten für die Gültigkeit der Übertragung der Effekten entsprechende Formvorschriften, so liegt es in der alleinigen 
Verantwortung des Verkäufers, bei Übertragung der Effekten an den Käufer für die Einhaltung dieser Formvor-
schriften zu sorgen. Der Verkäufer haftet dem Käufer und der Betreiberin für jeden Schaden, der aus einer nicht-
formgerechten Übertragung der Effekten entsteht. Die Betreiberin trägt keine Haftung aus einer nicht-formgerech-
ten Übertragung von Effekten und des daraus allenfalls entstehenden Schadens. 

3 Ermessen der Betreiberin bei Verletzung von Formvorschriften 
Die Betreiberin kann die Einbuchung von nicht-formgerecht übertragenen Effekten nach ihrem freien Ermessen 
verweigern und/oder rückgängig machen. 

4 Information zu Übertragung von BS-WIR 
Für BS-WIR, die allenfalls nicht in Form von Bucheffekten vorliegen, ist zu deren Übertragung eine schriftliche Ab-
tretungserklärung des Verkäufers erforderlich. 

 

K. 11. Marktverhalten 

1 Grundsätze 
Die Teilnehmer und die Betreiberin sind verpflichtet, die geltenden Marktverhaltensregeln, insbesondere diejenigen 
gemäss Art. 142 FinfraG (Ausnützen von Insiderinformationen) und Art. 143 FinfraG (Marktmanipulation) sowie ge-
mäss FINMA-Rundschreiben 2013/8 „Marktverhaltensregeln“ einzuhalten, unabhängig davon, ob diese unmittel-
bar zur Anwendung gelangen oder nicht. Sie sind dafür besorgt, jederzeit einen integren Handel zu wahren und 
unfaire Handelspraktiken zu unterlassen. Die Betreiberin ist berechtigt, nicht aber verpflichtet, bei Verdacht auf 
unzulässiges Marktverhalten Rückfragen bei den Teilnehmern zu tätigen, um die Rechtmässigkeit eines Auftrages 
zu plausibilisieren. Lässt sich die Rechtmässigkeit nicht plausibilisieren, ist die Betreiberin berechtigt, den Auftrag 
zu annullieren. 

2 Abschlüsse aufgrund von unzulässigem Marktverhalten 
Abschlüsse, die auf unzulässiges Marktverhalten zurückzuführen sind, werden von der Betreiberin bzw. vom Teil-
nehmer auf Anweisung der Betreiberin storniert oder, im Falle eines Abschlusses ausserhalb des Orderbuchs, von 
der Betreiberin zurückgewiesen. 

 

K. 12. Überwachung 

1 Allgemein 
Mit der Überwachung des Handels auf der OHS-WIR sind unabhängige interne Stellen beauftragt. 

2 Aufzeichnung der Transaktionen 
Die Betreiberin führt chronologische Aufzeichnungen über sämtliche über die OHS-WIR-Plattform getätigten Auf-
träge und Transaktionen. 
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K. 13. Haftung der Betreiberin 

1 Gefahrtragung 
Für Käufe und Verkäufe von BS-WIR über OHS-WIR trägt der Verkäufer die Gefahr der veräusserten Sache bis zur 
Übertragung an den Käufer. Der Verkäufer haftet für den Schaden, die dem Käufer aus nicht usanzgemässer Über-
tragung entstehen. Die Betreiberin übernimmt keine Gewähr für die Eintragung des Käufers in jedwelche Register 
der Bank oder von Dritten. 

2 Keine Haftung der Betreiberin 
Die Betreiberin haftet, unter Vorbehalt der gesetzlich zulässigen Wegbedingung einer Haftung, nicht für Schäden, 
die einem Teilnehmer durch Handlungen oder Unterlassung der Betreiberin erwachsen. Die Betreiberin haftet ins-
besondere nicht für Schäden zufolge: 

a. von Handelsunterbrüchen;  
b. einer Annullation von Aufträgen aufgrund des Verdachts auf unzulässiges Marktverhalten;  
c. teilweiser oder völliger Unbenutzbarkeit der Plattform oder anderer technischer Probleme;  
d. falscher oder unvollständiger Datenverarbeitung oder -verbreitung;  
e. Erklärung eines Abschlusses als ungültig gemäss Ziffer J. 8 dieser Handelsregeln;  
f. von Massnahmen von der Betreiberin im Rahmen von besonderen Situationen 
g. einer Suspendierung oder eines Ausschlusses des Teilnehmers;  
h. falscher oder unvollständiger Daten der Emittenten. 

3 Keine Haftung für weitere Schäden 
Die Betreiberin übernimmt keine Haftung für Ansprüche, die über den direkten Schaden hinausgehen, wie bei-
spielsweise Ersatz von mittelbarem Schaden oder von Folgeschäden wie entgangenem Gewinn oder Mehraufwen-
dungen. 

 

K. 14. Gebühren 

1 Pflicht der Teilnehmer 
Die Handelsteilnehmer verpflichten sich, die von der Betreiberin festgelegten Gebühren zu entrichten, welche in 
einer separaten Gebührenordnung auf der Website der Betreiberin publiziert wird. 

 

K. 15. Schlussbestimmungen 

1 Berufsgeheimnis der Mitarbeitenden 
Die Mitarbeitenden des Handelsteams gemäss Ziffer J. 1, Absatz 9 hiervor unterstehen dem Berufsgeheimnis (Art. 
147 FinfraG). 

2 Änderung der Handelsregeln 
Diese Handelsregeln können jederzeit geändert werden. Die geänderten Handelsregeln werden den Teil-nehmern 
durch Publikation auf der Homepage der Betreiberin mitgeteilt. Es gelten die aktuellen und auf der Homepage der 
Betreiberin publizierten Handelsregeln. 

3 Hinweis zur Ausführung von Aufträgen  
Im Rahmen der transaktionsbezogenen Anlageberatung berät die Bank den Kunden in Bezug auf einzelne 
Transaktionen mit Beteiligungsscheinen, ohne dabei das Portfolio des Kunden zu berücksichtigen. Es er-
folgt dabei eine Angemessenheits- aber keine Eignungsprüfung. Bei Finanzdienstleistungen, die sich auf 
die reine Ausführung oder Übermittlung von Kundenaufträgen ohne jegliche Beratung oder Verwaltung 
durch die Bank beziehen (sog. Execution only), erteilt die Bank weder in ihrer Eigenschaft als Betreiberin 
des OHR-WIR noch in der Eigenschaft als Bank Anlageberatung an die Teilnehmer bzw. Bankkunden und 
es erfolgt keine Eignungs- oder Angemessenheitsprüfung. Die Bank weist darauf hin, dass sie sich damit 
begnügen kann, vorstehenden Hinweis, in welchem Rahmen Eignungs- oder Angemessenheitsprüfungen 
stattfinden, lediglich einmalig durch das Zurverfügungstellen dieses Dokuments zu machen. 

4 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Die geltende Fassung dieser Handelsregeln wird auf www.wir.ch/ohs publiziert. Der Handel und die Organi-
sation des OHS-WIR unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Basel-Stadt. 

L. Informationen über die von der Bank angebotenen Finanzdienstleistungen 

L. 1. Umfang der reinen Depotführung / Execution Only 

1 Als Execution Only gelten sämtliche Finanzdienstleistungen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben und 
sich auf die reine Ausführung oder Übermittlung von Kundenaufträgen ohne jegliche Beratung oder Verwaltung 
durch die Bank beziehen. Der Kunde tätigt die von ihm übermittelten Aufträge für den Kauf und Verkauf von Betei-
ligungsscheinen ohne jede Beratung, Verwaltung, Warn- oder Aufklärungspflichten der Bank und übernimmt die 
volle Verantwortung für seine Anlageentscheide und das daraus ergehende Risiko. 

2 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bank die Angemessenheit beziehungsweise die Eignung der von ihm 
erworbenen Beteiligungsscheine in Bezug auf seine Kenntnisse und Erfahrungen im Anlagebereich, seine 



 

  27 

Anlageziele, seine finanziellen Verhältnisse, einschliesslich seiner Fähigkeit Verluste zu tragen und seiner Risikoto-
leranz («Angemessenheitsprüfung» beziehungsweise «Eignungsprüfung»), bei Execution Only nicht überprüft und 
dieser Hinweis im Zeitpunkt solcher Transaktionen durch die Bank nicht wiederholt wird. Der Kunde hat selbstän-
dig zu beurteilen, ob die Beteiligungsscheine für ihn angemessen beziehungsweise geeignet sind und er hat den 
Erwerb zu unterlassen, wenn er deren Funktionsweise nicht genügend versteht. 

 

L. 2. Umfang der transaktionsbezogenen Anlageberatung 

Im Rahmen der transaktionsbezogenen Anlageberatung berät die Bank den Kunden in Bezug auf einzelne Transakti-
onen mit Beteiligungsscheinen, ohne dabei das Portfolio des Kunden zu berücksichtigen. Die Bank berücksichtigt bei 
der Beratung die Kenntnisse und Erfahrungen (Angemessenheit) sowie die Bedürfnisse des Kunden und erteilt dem 
Kunden darauf gestützt persönliche Empfehlungen für den Kauf, den Verkauf oder das Halten von Beteiligungsschei-
nen. Der Kunde entscheidet selbst, inwiefern er der Empfehlung der Bank Folge leisten möchte. Hierbei ist er für die 
Strukturierung seines Portfolios selbst verantwortlich. Die Zusammensetzung des transaktionsbezogenen Kunden-
portfolios und die Eignung des Beteiligungsscheins für den Kunden, d.h. ob der Beteiligungsschein den Anlagezielen 
und finanziellen Verhältnissen des Kunden entspricht, wird durch die Bank nicht geprüft. 

 

L. 3. Informationspflichten und Risikoaufklärung 

1 Dem Kunden sind die Art und der Umfang von Execution Only und von der transaktionsbezogenen Anlageberatung 
sowie die damit verbundenen Kosten und Risiken sowie die allgemein mit Finanzinstrumenten verbunden Risiken 
bekannt. Der Kunde versteht und akzeptiert diese Risiken, übernimmt die alleinige Verantwortung für sein Handeln 
und entbindet die Bank von jeglicher Haftung. Ebenfalls ist sich der Kunde des bei der Auswahl der Finanzinstru-
mente berücksichtigten Marktangebots, des Namens und der Adresse der Bank, ihres Tätigkeitsfelds und ihres Auf-
sichtsstatus sowie der Möglichkeit zur Einleitung von Vermittlungsverfahren vor einer anerkannten Ombudsstelle be-
wusst. Im Weiteren wird sowohl auf die Broschüre der Schweizerischen Bankiervereinigung «Risiken im Handel mit 
Finanzinstrumenten» als auch auf das Dokument der Bank «Informationen über das Anlagegeschäft der WIR Bank 
Genossenschaft» verwiesen, welche auf der Internetseite der Bank eingesehen werden können. 

2 Die Bank führt die übermittelten Aufträge mit der gleichen Sorgfalt aus, die sie in ihren eigenen Angelegenheiten anzuwen-
den pflegt. Die Bank schliesst jegliche Haftung für irgendwelche Verluste aus, sei es gestützt auf die Execution Only bzw. 
auf die transaktionsbezogene Dienstleistung oder infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken. Der Kunde übernimmt 
die volle Verantwortung für die von ihm erworbenen Beteiligungsscheine und befreit die Bank von jeglicher Haftung. 

3 Die Bank übernimmt keine Verantwortung für die Performance von Beteiligungsscheinen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, 
dass von der vergangenen Performance des Beteiligungsscheins nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen 
werden kann.  

 

L. 4. Umgang mit Interessenkonflikten / Offenlegung 

1 Interessenkonflikte können aus diversen Gründen entstehen, bspw. wenn die Bank unter Verletzung von Treu und 
Glauben zulasten von Kunden für sich einen finanziellen Vorteil erzielen oder einen finanziellen Verlust vermeiden 
kann oder wenn sie transaktionsbezogene Anlageberatung für ihren eigenen Beteiligungsschein erbringt (siehe 
hierzu das Dokument der Bank «Informationen über das Anlagegeschäft der WIR Bank Genossenschaft»). 

2 Um Interessenkonflikte zu erkennen und zu vermeiden, dass sich diese zum Nachteil des Kunden auswirken, hat 
die Bank diverse interne Weisungen erlassen und organisatorische Vorkehrungen getroffen (siehe hierzu das Do-
kument der Bank «Informationen über das Anlagegeschäft der WIR Bank Genossenschaft»). Trotz dieser Vorkeh-
rungen kann bei der transaktionsbezogenen Anlageberatung sowie der Gewährung von Krediten zum Erwerb von 
Beteiligungsscheinen der Bank eine Benachteiligung von Kundeninteressen nicht gänzlich ausgeschlossen wer-
den. Da die Bank eigene finanzielle Interessen daran hat, dass Beteiligungsscheine gehandelt und Kredite bean-
tragt werden, weist die Bank darauf hin, dass sie sich bei der Beratung im Zusammenhang mit ihrem eigenen Be-
teiligungsschein bzw. der Gewährung von Krediten in einem latenten Interessenkonflikt befinden könnte. 

 

L. 5. Kundensegmentierung 

1 Alle Kunden der Bank werden als Privatkunden im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen 
(FIDLEG) eingestuft. 

 

L. 6. Entschädigung der Bank 

1 Die Bank erhebt für ihre Tätigkeit eine Entschädigung, die sich nach dem geltenden Tarif der Bank bemisst und 
dem Kunden direkt belastet wird. 
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M. Reglement der Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank 

M. 1. Zweck 

1 Die Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank («Stiftung») bezweckt, für die angeschlossenen Personen die gebundene 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge im Sinne von Art. 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Freizügig-
keit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge («FZG») bzw. der Verordnung über die Freizü-
gigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge («FZV») gesamtschweizerisch durchzuführen. 

2 Dieses Reglement ist Bestandteil der Vorsorgevereinbarung. 

 

M. 2. Konto- und Depotführung 

1 Die Stiftung nimmt Freizügigkeitsleistungen von Pensionskassen und anderen Freizügigkeitseinrichtungen entge-
gen. Der Vorsorgenehmer hat einen vorsorgerechtlichen Anspruch gegenüber der Stiftung. Der Vorsorgenehmer 
hat keinen direkten Anspruch gegenüber der WIR Bank Genossenschaft («WIR Bank»). 

2 Die Freizügigkeitsleistungen werden in Form einer reinen Sparlösung («Kontolösung») gemäss FZV oder auf In-
struktion des Vorsorgenehmers hin in Form der anlagegebundenen Sparlösung («Wertschriftensparen») angelegt. 
Kontolösung- und Wertschriftensparen können kombiniert werden. Die Einlagen, die Zinsen der Kontolösung und 
die Wertschriften des Wertschriftensparens bilden unter Abzug allfälliger Gebühren das Vorsorgeguthaben. 

3 Das Vorsorgeguthaben wird den einzelnen Vorsorgenehmern zuordenbar geführt. Die Stiftung hat das Recht, die 
Konto- und Depotführung auf die WIR Bank oder auf eine andere schweizerische Bank zu übertragen. Die Anlagen 
können in Sammelkonti bzw. –depots bei der WIR Bank oder einer anderen schweizerischen Bank geführt werden. 
Die Stiftung kann die Anzahl Konti bzw. Depots, die für den einzelnen Vorsorgenehmer geführt werden, beschränken. 

4 Der Vorsorgenehmer kann abgesehen von Abs. 1 hiervor keine weiteren Beiträge leisten. Vorbehalten bleibt die 
Rückzahlung eines Vorbezugs für Wohneigentumsförderung und der Wiedereinkauf nach im Falle einer Scheidung 
bzw. Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft. 

5 Der von der Stiftung entrichtete Zins orientiert sich an den marktüblichen Konditionen für Freizügigkeitskonti. Die 
Stiftung hat das Recht, die Zinssätze jederzeit den jeweiligen Marktverhältnissen anzupassen. Zinssatz und Zins-
berechnungsmethode werden auf der Internetseite der WIR Bank publiziert oder den Vorsorgenehmern auf andere 
geeignete Weise zur Kenntnis gebracht. 

6 Für das Wertschriftensparen werden dem Vorsorgenehmer Anlagepläne zur Verfügung gestellt. Die Stiftung in-
vestiert das Vorsorgeguthaben des Vorsorgenehmers auf dessen Instruktion und auf dessen Risiko entsprechend 
dem gewählten Anlageplan. Für den Kauf- und Verkauf von Wertschriften legt die Stiftung einen ordentlichen Han-
delstag pro Monat fest. Wertschriften können erheblichen positiven oder negativen Kursschwankungen unterlie-
gen. Das Risiko von Kursverlusten trägt der Vorsorgenehmer. Die Stiftung hat das Recht, aus sachlichen Gründen 
(insbesondere bei der drohenden Überschreitung der gesetzlichen Anlagerichtlinien) jederzeit einzelne oder sämtli-
che Wertschriften zu veräussern und das freigewordene Kapital in einer Kontolösung anzulegen oder die Wert-
schriften im Rahmen des gewählten Anlageplans auszutauschen. 

7 Der Vorsorgenehmer hat die Pflicht, der Stiftung umgehend die nötigen Erklärungen, Dokumente und Beweismit-
tel anzugeben, damit fällig gewordene Vorsorgeguthaben als freies Kapital auf ein anderes Konto überwiesen wer-
den kann. Es besteht kein Anspruch des Vorsorgenehmers auf Verzinsung dieses Kapitals. 

8 Der Vorsorgenehmer hat keinen Anspruch auf Ersatz von Schäden aus der Nichtdurchführung oder Verweigerung 
eines Auftrags (Übertrag, Bezug, Wertschriftenaufträge etc.) oder wegen technischer Störungen und Betriebsaus-
fällen, die eine Transaktion verhindern. Hat die Stiftung die mangelhafte, verspätete oder nicht erfolgte Ausführung 
eines Auftrags zu vertreten, so haftet sie nur für den Zinsausfall. 

 

M. 3. Datenpflege und Datenschutz 

1 Der Vorsorgenehmer bewahrt seine Unterlagen und Legitimationsmittel wie Karten, Passwörter oder Codes sorg-
fältig auf und trifft alle Vorsichtsmassnahmen, um zu verhindern, dass Unberechtigte darauf zugreifen können. Bei 
Aufträgen beachtet er alle Vorsichtsmassnahmen, die das Risiko von Missbräuchen oder Betrügereien vermindern. 
Schäden, die auf einer Verletzung dieser Sorgfaltspflichten beruhen, trägt der Vorsorgenehmer. 

2 Die Stiftung prüft die Legitimationen wie z. B. Unterschriften im geschäftsüblichen Umfang und trifft angemes-
sene Massnahmen, um Missbräuche und Betrügereien zu erkennen und zu verhindern. 

3 Die Kommunikation zwischen der Stiftung und dem Vorsorgenehmer sowie mit befugten Dritten über verschlüs-
selte oder unverschlüsselte elektronische Medien wie E-Banking, Telefon, Fax, Mobiltelefon, SMS, E-Mail, Chat, 
Social Media, Applikationen für mobile Geräte oder sonstige internetbasierte Plattformen, unabhängig davon, ob 
die Kommunikation vom oder über das In- oder Ausland erfolgt, ist zulässig. Die Stiftung ist ermächtigt, sämtliche 
vorgenannten Kontaktkanäle, die der Vorsorgenehmer der Stiftung angegeben hat, zu nutzen. 

4 Über Art, Umfang und Zweck der erhobenen, genutzten und bearbeiteten Personendaten sowie die Rechte der 
betroffenen Person informiert die separate Datenschutzerklärung. 
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5 Die Stiftung hat das Recht, Daten des Vorsorgenehmers zu bearbeiten – unabhängig davon, ob dies im In- oder 
Ausland geschieht. Dies betrifft insbesondere folgende Fälle: 

a. Adress- und andere Abklärungen betreffend den Vorsorgenehmer (Einwohnerkontrollen, Zivilstandsregis-
ter, Pensionskassen etc.) 

b. Anlagen und Zahlungen in Fremdwährungen 
c. Die Verwendung und Weitergabe von Daten zu Marketingzwecken der WIR Bank, der VIAC AG, der VIAC 

Services AG, der VIAC Invest AG und weiteren Gruppengesellschaften 
d. Identifikation und Legitimation mittels biometrischer Daten (z. B. Fingerabdruck oder Stimme) 
e. Kooperation mit Gerichten, Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden 
f. Konto- und Depotführung bei der WIR Bank oder Drittbanken 
g. Übermittlung von SMS oder E-Mails über Drittanbieter (z. B. Swisscom oder Esprit-Netzwerk) 
h. Hosting von Daten bei Drittanbietern (z. B. Swisscom) 
i. Website-Chat über Drittanbieter (z. B. Intercom) 
j. Physische Versandverarbeitung (z. B. Schweizerische Post) 
k. Authentisierung, Softwareentwicklung und Softwarewartung (z. B. Ergon) 
l. Weitergabe von Daten an Versicherungspartner und deren Bearbeitung durch diese (z.B. VIAC Services 

AG und Versicherungsgesellschaften) 

6 Weitergegebene Daten dürfen nur von befugten Dritten und nur für die mit der Stiftung vereinbarten Zwecke und 
ohne Zustimmung der Stiftung von Dritten nicht für eigene oder andere Zwecke verwendet werden. Der Vorsorge-
nehmer nimmt zur Kenntnis, dass das Bankkundengeheimnis gegenüber der Stiftung nicht anwendbar ist und die 
Stiftung auf den Schutz des Bankgeheimnisses gegenüber der WIR Bank und gegenüber Drittbanken verzichtet. 

7 Der Vorsorgenehmer informiert die Stiftung umgehend über Änderungen seiner der Stiftung gegenüber gemach-
ten Angaben wie Name, Zivilstand, Adresse, Domizil, Nationalität, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, E-Mail-
Adresse, Benutzernamen für Social Media, Abzugsberechtigung oder Steuerstatus. Die Stiftung trifft keine Haftung 
für die Folgen ungenügender, verspäteter oder ungenauer Angaben. Mitteilungen der Stiftung gelten als erfolgt, 
wenn sie an die letzte vom Vorsorgenehmer bekanntgegebene Kontaktangabe verschickt worden sind. 

8 Die Stiftung ist berechtigt, Verträge, Urkunden und andere Dokumente ausschliesslich in elektronischer Form 
aufzubewahren. 

9 Beanstandungen wegen Ausführung oder Nichtausführung von Aufträgen sowie Beanstandungen von Konto- 
oder Depotauszügen und anderer Mitteilungen hat der Vorsorgenehmer sofort nach Empfang der entsprechenden 
Mitteilung schriftlich vorzunehmen, spätestens aber innerhalb eines Monats. Vom Vorsorgenehmer nicht rechtzei-
tig erfolgte Beanstandungen können dazu führen, dass er die ihm obliegende Schadensminderungspflicht verletzt 
und den daraus entstehenden Schaden selbst zu tragen hat. 

 

M. 4. Beendigung 

1 Die Vorsorgevereinbarung endet am Tag des Erreichens des Referenzalters, mit dem Tod des Vorsorgenehmers 
oder wenn das Vorsorgeguthaben aus einem anderen Grund fällig geworden ist. Die Stiftung hat das Recht, allfäl-
lige Wertschriften innert angemessener Frist vor Beendigung bzw. zum Zeitpunkt der Beendigung zu veräussern. 

2 Weist der Vorsorgenehmer nach, dass er weiterhin erwerbstätig ist, kann die Beendigung höchstens fünf Jahre 
über das Erreichen des Referenzalters hinausgeschoben werden.1 
 

M. 5. Übertrag und Bezug 

1 Die Stiftung richtet keine Renten aus. 

2 Das Vorsorgeguthaben kann ausschliesslich als Kapital in Schweizer Franken bezogen oder an eine andere Ein-
richtung der beruflichen Vorsorge (ohne Säule 3a) übertragen werden. Wertschriften können nicht bezogen oder 
übertragen werden. Der Übertrag oder der Bezug des Kapitals erfolgt einzig in Form einer Überweisung auf ein 
anderes Konto. Wenn der Vorsorgenehmer seine Absicht eines Übertrags oder Bezugs erklärt hat, werden die 
Wertschriften am nächsten ordentlichen Handelstag veräussert. Die Erklärung muss der Stiftung mindestens drei 
Bankwerktage vor dem nächsten ordentlichen Handelstag zugegangen sein. 

3 Das Vorsorgeguthaben kann frühestens fünf Jahre vor Erreichen des Referenzalter bezogen werden.  

4 Das Vorsorgeguthaben kann ferner infolge der nachfolgenden gesetzlichen Gründe und im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften gemäss Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge («BVG»), Verord-
nung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, FZG bzw. FZV bezogen werden. Die Stif-
tung prüft mit geschäftsüblicher Sorgfalt, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für den Bezug erfüllt sind: 

a. Wohneigentumsförderung. 
b. Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit  
c. Definitives Verlassen der Schweiz. 
d. Anspruch auf ganze Invalidenrente. 

 
1 Personen, die ihre Altersleistungen nach Artikel 16 Abs. 1 FZV in den Jahren 2024–2029 beziehen müssten, weil sie das Referenzalter erreichen oder bereits überschritten 
haben, und die nicht mehr erwerbstätig sind, können die Auszahlung dieser Leistungen bis zum 31. Dezember 2029, höchstens aber fünf Jahre über das Erreichen des 
Referenzalters hinaus, aufschieben. 
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e. Tod des Vorsorgenehmers. 

5 Beim Bezug gemäss Abs. 3 hiervor und wegen Abs. 4 lit. a. bis d. hiervor ist die Zustimmung des Ehegatten bzw.  
  des eingetragenen Partners notwendig. 

 

M. 6. Begünstigung 

1 Im Erlebensfall ist der Vorsorgenehmer begünstigte Person. 

2 Verstirbt der Vorsorgenehmer und ist Vorsorgeguthaben zum Zeitpunkt des Todes noch nicht fällig geworden, 
sind nachfolgende Personen in nachfolgender Reihenfolge begünstigt. Erst wenn keine Person eines Ranges mehr 
begünstigt werden kann, folgt die Begünstigung der Personen im diesem nachfolgenden Rang. Mehrere Personen 
des gleichen Ranges sind zu gleichen Teilen begünstigt: 

a. 1. Rang:  - Überlebender Ehegatte bzw. eingetragener Partner gemäss Art. 19 bzw. 19a BVG. 

- Geschiedener Ehegatte bzw. ehemaliger eingetragener Partner gemäss Art. 20 BVV2. 

- Waisen gemäss Art. 20 BVG. 

- Pflegekinder gemäss Art. 20 BVG. 

b. 2. Rang:  - Natürliche Personen, die vom Vorsorgenehmer in erheblichem Masse unterstützt worden sind. 

- Mit dem Vorsorgenehmer nicht verwandte Person, die mit dem Vorsorgenehmer in den letzten fünf 
Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen in einer Lebensgemeinschaft (Konkubinat) gelebt hat. 

- Personen, die für den Unterhalt eines gemeinsamen Kindes mit dem Vorsorgenehmer  
aufkommen müssen. 

c. 3. Rang:  - Eigene Kinder des Vorsorgenehmers, welche Voraussetzungen nach Art. 20 BVG nicht erfüllen. 

- Eltern des Vorsorgenehmers. 

- (Halb-)Geschwister des Vorsorgenehmers. 

d. 4. Rang:  Gesetzliche Erben des Vorsorgenehmers (unter Ausschluss des Gemeinwesens). 

3 Der Vorsorgenehmer hat die Obliegenheit, der Stiftung durch schriftliche Erklärung sämtliche Personen im 2. bis 
4. Rang mitzuteilen, deren Anspruchsberechtigung schweizerischen Zivilstandsregistern nicht zu entnehmen ist. 

4 Der Vorsorgenehmer hat das Recht, durch schriftliche Erklärung an die Stiftung die Ansprüche der Personen im 
1. Rang durch Quoten oder Bruchteile zu bestimmen ohne einzelne Personen ganz auszuschliessen und den 1. 
Rang durch Personen des 2. Rangs zu erweitern. Der Vorsorgenehmer hat das Recht, durch schriftliche Erklärung 
an die Stiftung die Ansprüche der Personen im 2. Rang bis 4. durch Quoten oder Bruchteile zu bestimmen und 
einzelne Personen ganz auszuschliessen. 

5 Kommt der Vorsorgenehmer seiner Obliegenheit nach Absatz 3 nicht nach oder kommen begünstige Personen 
ihrer Obliegenheit nicht nach, ihren Anspruch bis längstens 30 Tage nach dem Tod des Vorsorgenehmers der Stif-
tung zu erklären, ist die Stiftung von allen Ansprüchen befreit, wenn sie das Vorsorgeguthaben nur an die ihr be-
kannten Personen ausrichtet. Die Stiftung ist ferner von allen Ansprüchen befreit, wenn begünstigte Personen der 
Stiftung gegenüber falsche Angaben zu möglichen weiteren begünstigen Personen machen oder diese nicht be-
nennen oder wenn Personen nicht in den schweizerischen Registern aufgeführt sind. Sind die bezeichneten oder 
möglichen begünstigten Personen oder deren Aufenthalt nicht bekannt, unklar oder umstritten, kann eine einma-
lige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt mit der Aufforderung an die begünstigten Personen, sich 
bei der Stiftung zu melden, erfolgen. Ohne Rückmeldung erfolgt die Verteilung an die der Stiftung bekannten be-
günstigen Personen und die Stiftung ist von allen weiteren Ansprüchen befreit. 

6 Personen, welche vorsätzlich und rechtswidrig den Tod des Vorsorgenehmers herbeigeführt haben, sind von der 
Begünstigung ausgeschlossen. Die Stiftung hat keine Pflicht, selbst Abklärungen vorzunehmen. 

 
M. 7. Fälligkeit, Auszahlung, Abtretung, Verpfändung und Verrechnung, Steuerpflicht 

1 Das Vorsorgeguthaben ist nach Erhalt aller für die Geltendmachung des Übertrags an eine andere Einrichtung 
der beruflichen Vorsorge oder des Bezugs erforderlichen Erklärungen, Anweisungen, Dokumente und Beweismittel 
zur Auszahlung fällig. Beim Wertschriftensparen tritt die Fälligkeit nach der Wertstellung des Erlöses des Wert-
schriftenverkaufs ein. 

2 Damit eine Auszahlung vor Jahresende oder kurz nach Jahresende vorgenommen werden kann, wird auf der In-
ternetseite der WIR Bank ein Datum publiziert, bis wann die entsprechende Erklärung des Vorsorgenehmers der 
Stiftung zugegangen sein muss. Beim Zugang der Erklärung nach diesem Datum, kann die Stiftung die Auszah-
lung vor Jahresende oder kurz nach Jahresende nicht garantieren. 

3 Die Stiftung kann im Falle unerwartet hoher Liquiditätsabflüsse zur Einhaltung ihrer Liquidität Auszahlungen nach 
sachlichen Gründen (z. B. terminkritische Geschäfte) priorisieren. Der Vorsorgenehmer hat die Obliegenheit, der 
Stiftung die sachlichen Gründe für die Priorisierung seiner Auszahlung darzulegen (z. B. Notariatstermin bei Wohn-
eigentumsförderung) und die Stiftung ausdrücklich darauf hinzuweisen. 
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4 Das Vorsorgeguthaben kann vor Fälligkeit weder abgetreten, verpfändet noch verrechnet werden. Vorbehalten 
bleiben die gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der Wohneigentumsförderung (mit Zustimmung des Ehegat-
ten bzw. eingetragenen Partners) oder der gerichtlichen Auflösung des Güterstandes.  

5 Fällig gewordene Vorsorgeguthaben unterliegen der Meldepflicht gemäss dem Bundesgesetz über die Verrech-
nungssteuer. Fällig gewordene Vorsorgeguthaben, die quellensteuerpflichtig sind, werden um den Betrag der 
Quellensteuer gekürzt ausbezahlt. 

 

M. 8. Gebühren, Spesen und Verzug 

1 Die Stiftung erhebt, gestützt auf einer von ihr erlassenen Gebührenordnung, Gebühren für die Konto- und Depot-
führung und für besondere Aufwendungen. Die Stiftung hat das Recht auf Ersatz von Auslagen durch den Vorsor-
genehmer. 

2 Der Verzug beginnt fünf Wochen nach Fälligkeit. Der Verzugszinssatz entspricht dem BVG-Mindestzinssatz plus 
einem Prozent. 

 

M. 9. Änderungen 

Das vorliegende Reglement kann durch den Stiftungsrat jederzeit geändert werden und wird den Vorsorgeneh-
mern auf geeignete Weise mitgeteilt. Die Änderungen werden der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gebracht. 

 

M. 10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt schweizerisches Recht. Erfüllungsort, Betreibungsort bei ausländischem Domizil und Gerichtsstand – vor-
behältlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen – ist Basel. 

 

M. 11. Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt per 1. September 2024 in Kraft und ersetzt das bisherige Reglement vom 1. September 
2023. 

N. Reglement der Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank 

N. 1. Zweck 

1 Die Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank («Stiftung») bezweckt für die angeschlossenen Personen die gebun-
dene Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge im Sinne von Art. 82 des Bundesgesetzes über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge («BVG») bzw. der Verordnung des Bundesrates über die steuerliche 
Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen («BVV 3») gesamtschweizerisch durchzuführen. 

2 Dieses Reglement ist Bestandteil der Vorsorgevereinbarung. 

 

N. 2. Konto- und Depotführung 

1 Der Vorsorgenehmer ist im Rahmen von Art. 82 BVG bzw. BVV 3 zur Leistung von steuerbegünstigten Einlagen in 
Schweizer Franken bei der Stiftung berechtigt. Mit den Einlagen erwirbt der Vorsorgenehmer einen vorsorgerecht-
lichen Anspruch gegenüber der Stiftung. Der Vorsorgenehmer hat keinen direkten Anspruch gegenüber der WIR 
Bank Genossenschaft («WIR Bank»). 

2 Die Einlagen werden in Form einer Kontolösung gemäss BVV3 oder auf Instruktion des Vorsorgenehmers hin in 
Form von Wertschriftensparen angelegt. Kontolösung- und Wertschriftensparen können kombiniert werden. Die 
Einlagen, die Zinsen der Kontolösung und die Wertschriften des Wertschriftensparens bilden unter Abzug allfälliger 
Gebühren und Negativzinsen das Vorsorgeguthaben. 

3 Die Einlagen sind in dem Kalenderjahr steuerlich abzugsfähig, in denen sie dem korrekten und von der Stiftung 
angegebenen Konto gutgeschrieben wurden, unabhängig davon, wann und ob die Einlage beim Auftraggeber 
oder Angewiesenen belastet wurde. 

4 Das Vorsorgeguthaben wird den einzelnen Vorsorgenehmern zuordenbar geführt. Die Stiftung hat das Recht, die 
Konto- und Depotführung auf die WIR Bank oder auf eine andere schweizerische Bank zu übertragen. Die Anlagen 
können in Sammelkonti bzw. -depots bei der WIR Bank oder einer anderen schweizerischen Bank geführt werden. 
Die Stiftung kann die Anzahl Konti bzw. Depots, die für den einzelnen Vorsorgenehmer geführt werden, beschränken. 

5 Der von der Stiftung entrichtete Zins orientiert sich an den marktüblichen Konditionen für Säule 3a-Konti. Die 
Stiftung hat das Recht, die Zinssätze jederzeit den jeweiligen Marktverhältnissen anzupassen. Zinssatz und Zins-
berechnungsmethode werden auf der Internetseite der WIR Bank publiziert oder den Vorsorgenehmern auf andere 
geeignete Weise zur Kenntnis gebracht. Die Stiftung ist berechtigt, auch Negativzinsen anzuwenden. 

6 Für das Wertschriftensparen werden dem Vorsorgenehmer Anlagepläne zur Verfügung gestellt. Die Stiftung in-
vestiert das Vorsorgeguthaben des Vorsorgenehmers auf dessen Instruktion und auf dessen Risiko entsprechend 
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dem gewählten Anlageplan. Für den Kauf- und Verkauf von Wertschriften legt die Stiftung einen ordentlichen Han-
delstag pro Woche fest. Wertschriften können erheblichen positiven oder negativen Kursschwankungen unterlie-
gen. Das Risiko von Kursverlusten trägt der Vorsorgenehmer. Die Stiftung kann die Kategorienbegrenzungen nach 
Art. 55 BVV2 überschreiten, sofern sie gemäss Art. 50 Abs. 4 BVV2 jeweils in der Jahresrechnung schlüssig dar-
legt, dass die Grundsätze zur Sicherheit und Risikoverteilung gewahrt werden. Die Stiftung hat das Recht, aus 
sachlichen Gründen jederzeit einzelne oder sämtliche Wertschriften zu veräussern und das freigewordene Kapital 
in einer Kontolösung anzulegen oder die Wertschriften im Rahmen des gewählten Anlageplans auszutauschen. 

7 Der Vorsorgenehmer hat die Pflicht, der Stiftung umgehend die nötigen Erklärungen, Dokumente und Beweismit-
tel anzugeben, damit nicht steuerlich abzugsfähige Einlagen oder fällig gewordene Vorsorgeguthaben als freies 
Kapital auf ein anderes Konto überwiesen werden kann. Es besteht kein Anspruch des Vorsorgenehmers auf Ver-
zinsung dieses Kapitals, allfällige Negativzinsen können angewendet werden. Ohne anderslautende Erklärung des 
Vorsorgenehmers hat die Stiftung das Recht, nicht steuerlich abzugsfähige Einlagen eines vergangenen Jahres als 
Einlage des Vorsorgenehmers im laufenden Jahr einzubringen. 

8 Der Vorsorgenehmer hat keinen Anspruch auf Ersatz von Schäden aus der Nichtdurchführung oder Verweigerung 
eines Auftrags (Übertrag, Bezug, Wertschriftenaufträge etc.) oder wegen technischer Störungen und Betriebsaus-
fällen, die eine Transaktion verhindern. Hat die Stiftung die mangelhafte, verspätete oder nicht erfolgte Ausführung 
eines Auftrags zu vertreten, so haftet sie nur für den Zinsausfall. 

 

N. 3. Datenpflege und Datenschutz 

1 Der Vorsorgenehmer bewahrt seine Unterlagen und Legitimationsmittel wie Karten, Passwörter oder Codes sorg-
fältig auf und trifft alle Vorsichtsmassnahmen, um zu verhindern, dass Unberechtigte darauf zugreifen können. Bei 
Aufträgen beachtet er alle Vorsichtsmassnahmen, die das Risiko von Missbräuchen oder Betrügereien vermindern. 
Schäden, die auf einer Verletzung dieser Sorgfaltspflichten beruhen, trägt der Vorsorgenehmer. 

2 Die Stiftung prüft die Legitimationen wie z. B. Unterschriften im geschäftsüblichen Umfang und trifft angemes-
sene Massnahmen, um Missbräuche und Betrügereien zu erkennen und zu verhindern. 

3 Die Kommunikation zwischen der Stiftung und dem Vorsorgenehmer sowie mit befugten Dritten über verschlüs-
selte oder unverschlüsselte elektronische Medien wie E-Banking, Telefon, Fax, Mobiltelefon, SMS, E-Mail, Chat, 
Social Media, Applikationen für mobile Geräte oder sonstige internetbasierte Plattformen, unabhängig davon, ob 
die Kommunikation vom oder über das In- oder Ausland erfolgt, ist zulässig. Die Stiftung ist ermächtigt, sämtliche 
vorgenannten Kontaktkanäle, die der Vorsorgenehmer der Stiftung angegeben hat, zu nutzen. 

4 Über Art, Umfang und Zweck der erhobenen, genutzten und bearbeiteten Personendaten sowie die Rechte der 
betroffenen Person informiert die separate Datenschutzerklärung. 

5 Die Stiftung hat das Recht, Daten des Vorsorgenehmers zu bearbeiten unabhängig davon, ob dies im In- oder 
Ausland geschieht. Dies betrifft insbesondere folgende Fälle: 

a. Adress- und andere Abklärungen betreffend den Vorsorgenehmer (Einwohnerkontrollen, Zivilstandsregis-
ter, Pensionskassen etc.) 

b. Anlagen und Zahlungen in Fremdwährungen 
c. Die Verwendung und Weitergabe von Daten zu Marketingzwecken der WIR Bank, der VIAC AG, der VIAC 

Services AG, der VIAC Invest AG und weiteren Gruppengesellschaften 
d. Identifikation und Legitimation mittels biometrischer Daten (z. B. Fingerabdruck oder Stimme) 
e. Kooperation mit Gerichten, Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden 
f. Konto- und Depotführung bei der WIR Bank oder Drittbanken 
g. Übermittlung von SMS oder E-Mails über Drittanbieter (z. B. Swisscom oder Esprit-Netzwerk) 
h. Hosting von Daten bei Drittanbietern (z. B. Swisscom) 
i. Website-Chat über Drittanbieter (z. B. Intercom) 
j. Physische Versandverarbeitung (z. B. Schweizerische Post) 
k. Authentisierung, Softwareentwicklung und Softwarewartung (z. B. Ergon) 
l. Weitergabe von Daten an Versicherungspartner und deren Bearbeitung durch diese (z.B. VIAC Services 

AG und Versicherungsgesellschaften) 

6 Weitergegebene Daten dürfen nur von befugten Dritten und nur für die mit der Stiftung vereinbarten Zwecke und 
ohne Zustimmung der Stiftung von Dritten nicht für eigene oder andere Zwecke verwendet werden. Der Vorsorge-
nehmer nimmt zur Kenntnis, dass das Bankkundengeheimnis gegenüber der Stiftung nicht anwendbar ist und die 
Stiftung auf den Schutz des Bankgeheimnisses gegenüber der WIR Bank und gegenüber Drittbanken verzichtet. 
7 Der Vorsorgenehmer informiert die Stiftung umgehend über Änderungen seiner der Stiftung gegenüber gemach-
ten Angaben wie Name, Zivilstand, Adresse, Domizil, Nationalität, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, E-Mail-
Adresse, Benutzernamen für Social Media, Abzugsberechtigung oder Steuerstatus. Die Stiftung trifft keine Haf-
tungfür die Folgen ungenügender, verspäteter oder ungenauer Angaben. Mitteilungen der Stiftung gelten als er-
folgt, wenn sie an die letzte vom Vorsorgenehmer bekanntgegebene Kontaktangabe verschickt worden sind. 

8 Bricht der Kontakt zum Vorsorgenehmer ab, wird die Vorsorgebeziehung grundsätzlich weitergeführt. Die Stif-
tung hat das Recht, kontaktlos gewordene Vorsorgeguthaben wie kontaktlos gewordene Bankguthaben den zu-
ständigen Stellen zu melden oder im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu publizieren. Erweisen sich die Kontakt-
bemühungen der Stiftung als fruchtlos, wird das Vorsorgeguthaben 10 Jahre nach Erreichen des Referenzalters zu 
freiem Stiftungsvermögen. 



 

  33 

9 Die Stiftung ist berechtigt, Verträge, Urkunden und andere Dokumente ausschliesslich in elektronischer Form 
aufzubewahren. 

10 Beanstandungen wegen Ausführung oder Nichtausführung von Aufträgen sowie Beanstandungen von Konto- 
oder Depotauszügen und anderer Mitteilungen hat der Vorsorgenehmer sofort nach Empfang der entsprechenden 
Mitteilung schriftlich vorzunehmen, spätestens aber innerhalb eines Monats. Vom Vorsorgenehmer nicht rechtzei-
tig erfolgte Beanstandungen können dazu führen, dass er die ihm obliegende Schadensminderungspflicht verletzt 
und den daraus entstehenden Schaden selbst zu tragen hat. 

 

N. 4. Beendigung 

1 Die Vorsorgevereinbarung endet am Tag des Erreichens des Referenzalters, mit dem Tod des Vorsorgenehmers 
oder wenn das Vorsorgeguthaben aus einem anderen Grund fällig geworden ist. Die Stiftung hat das Recht, allfäl-
lige Wertschriften innert angemessener Frist vor Beendigung bzw. zum Zeitpunkt der Beendigung zu veräussern. 

2 Weist der Vorsorgenehmer nach, dass er weiterhin erwerbstätig ist, kann die Beendigung höchstens fünf Jahre 
über das Erreichen des Referenzalters hinausgeschoben werden. 

 

N. 5. Übertrag und Bezug 

1 Die Stiftung richtet keine Renten aus. 

2 Das Vorsorgeguthaben kann ausschliesslich als Kapital in Schweizer Franken bezogen oder an eine andere Ein-
richtung der beruflichen Vorsorge übertragen werden. Wertschriften können nicht bezogen oder übertragen wer-
den. Der Übertrag oder der Bezug des Kapitals erfolgt einzig in Form einer Überweisung auf ein anderes Konto. 
Wenn der Vorsorgenehmer seine Absicht eines Übertrags oder Bezugs erklärt hat, werden die Wertschriften am 
nächsten ordentlichen Handelstag veräussert. Die Erklärung muss der Stiftung mindestens drei Bankwerktage vor 
dem nächsten ordentlichen Handelstag zugegangen sein. 

3 Das Vorsorgeguthaben kann frühestens fünf Jahre vor Erreichen des Referenzalters bezogen werden. 

4 Das Vorsorgeguthaben kann ferner infolge der nachfolgenden gesetzlichen Gründe und im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften gemäss BVG bzw. BVV3 bezogen werden. Die Stiftung prüft mit geschäftsüblicher Sorgfalt, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen für den Bezug erfüllt sind: 

a. Wohneigentumsförderung. 
b. Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit bzw. Aufgabe der bisherigen selbständigen Erwerbstätig-

keit und Aufnahme einer andersartigen selbständigen Erwerbstätigkeit. 
c. Definitives Verlassen der Schweiz. 
d. Einkauf in eine steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung. 
e. Anspruch auf ganze Invalidenrente. 
f. Tod des Vorsorgenehmers. 

5 Beim Bezug gemäss Abs. 4 lit. a. bis c. hiervor ist die Zustimmung des Ehegatten bzw. des eingetragenen Part-
ners notwendig. 

 
N. 6. Begünstigung 

1 Im Erlebensfall ist der Vorsorgenehmer begünstigte Person. 

2 Verstirbt der Vorsorgenehmer und ist Vorsorgeguthaben zum Zeitpunkt des Todes noch nicht fällig geworden, 
sind nachfolgende Personen in nachfolgender Reihenfolge begünstigt. Erst wenn keine Person eines Ranges mehr 
begünstigt werden kann, folgt die Begünstigung der Personen im diesem nachfolgenden Rang. Mehrere Personen 
des gleichen Ranges sind zu gleichen Teilen begünstigt: 

a. 1. Rang:  Ehegatte bzw. eingetragener Partner des Vorsorgenehmers. 
b. 2. Rang:  - Eigene Kinder des Vorsorgenehmers. 

- Natürliche Personen, die vom Vorsorgenehmer in erheblichem Masse unterstützt worden      
sind. 

- mit dem Vorsorgenehmer nicht verwandte Person, die mit dem Vorsorgenehmer in den letz-
ten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen in einer Lebensgemeinschaft (Konkubi-
nat) gelebt hat. 

- Personen, die für den Unterhalt eines gemeinsamen Kindes mit dem Vorsorgenehmer auf-
kommen müssen. 

c. 3. Rang:  Eltern des Vorsorgenehmers. 
d. 4. Rang:  (Halb-)Geschwister des Vorsorgenehmers. 
e. 5. Rang:  Übrige Erben des Vorsorgenehmers (unter Ausschluss des Gemeinwesens). 

 

3 Der Vorsorgenehmer hat die Obliegenheit, der Stiftung durch schriftliche Erklärung sämtliche Personen im 2. 
Rang mitzuteilen. Der Vorsorgenehmer hat das Recht, durch schriftliche Erklärung an die Stiftung die Ansprüche 
der Personen im 2. Rang durch Quoten oder Bruchteile näher zu bestimmen.  
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4 Der Vorsorgenehmer hat das Recht, durch schriftliche Erklärung an die Stiftung die Reihenfolge des 3. bis 5. 
Rangs abzuändern und die Ansprüche der Personen im jeweiligen Rang durch Quoten oder Bruchteile zu bestim-
men oder einzelne Personen ganz auszuschliessen. 

5 Kommt der Vorsorgenehmer seiner Obliegenheit nach Absatz 3 nicht nach oder kommen begünstige Personen 
ihrer Obliegenheit nicht nach, ihren Anspruch bis längstens 30 Tage nach dem Tod des Vorsorgenehmers der Stif-
tung zu erklären, ist die Stiftung von allen Ansprüchen befreit, wenn sie das Vorsorgeguthaben nur an die ihr be-
kannten Personen ausrichtet. Die Stiftung ist ferner von allen Ansprüchen befreit, wenn begünstigte Personen der 
Stiftung gegenüber falsche Angaben zu möglichen weiteren begünstigen Personen machen oder diese nicht be-
nennen oder wenn Personen nicht in den schweizerischen Registern aufgeführt sind. Sind die bezeichneten oder 
möglichen begünstigten Personen oder deren Aufenthalt nicht bekannt, unklar oder umstritten, kann eine einma-
lige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt mit der Aufforderung an die begünstigten Personen, sich 
bei der Stiftung zu melden, erfolgen. Ohne Rückmeldung erfolgt die Verteilung an die der Stiftung bekannten be-
günstigen Personen und die Stiftung ist von allen weiteren Ansprüchen befreit. Ferner hat die Stiftung auch das 
Recht, Vorsorgeguthaben gemäss Art. 96 und 472 ff. des Obligationenrechts zu hinterlegen. 

6 Personen, welche vorsätzlich und rechtswidrig den Tod des Vorsorgenehmers herbeigeführt haben, sind von der 
Begünstigung ausgeschlossen. Die Stiftung hat keine Pflicht, selbst Abklärungen vorzunehmen. 

 

N. 7. Fälligkeit, Auszahlung, Abtretung, Verpfändung und Verrechnung, Steuerpflicht 

1 Das Vorsorgeguthaben ist nach Erhalt aller für die Geltendmachung des Übertrags an eine andere Einrichtung 
der beruflichen Vorsorge oder des Bezugs erforderlichen Erklärungen, Anweisungen, Dokumente und Beweismittel 
zur Auszahlung fällig. Beim Wertschriftensparen tritt die Fälligkeit nach der Wertstellung des Erlöses des Wert-
schriftenverkaufs ein. 

2 Damit eine Auszahlung vor Jahresende oder kurz nach Jahresende vorgenommen werden kann, wird auf der In-
ternetseite der WIR Bank ein Datum publiziert, bis wann die entsprechende Erklärung des Vorsorgenehmers der 
Stiftung zugegangen sein muss. Beim Zugang der Erklärung nach diesem Datum, kann die Stiftung die Auszah-
lung vor Jahresende oder kurz nach Jahresende nicht garantieren. 

3 Die Stiftung kann im Falle unerwartet hoher Liquiditätsabflüsse zur Einhaltung ihrer Liquidität Auszahlungen nach 
sachlichen Gründen (z. B. terminkritische Geschäfte) priorisieren. Der Vorsorgenehmer hat die Obliegenheit, der 
Stiftung die sachlichen Gründe für die Priorisierung seiner Auszahlung darzulegen (z. B. Notariatstermin bei Wohn-
eigentumsförderung) und die Stiftung ausdrücklich darauf hinzuweisen. 

4 Das Vorsorgeguthaben kann vor Fälligkeit weder abgetreten, verpfändet noch verrechnet werden. Vorbehalten 
bleiben die gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der Wohneigentumsförderung (mit Zustimmung des Ehegat-
ten bzw. eingetragenen Partners) oder der gerichtlichen Auflösung des Güterstandes.  

5 Fällig gewordene Vorsorgeguthaben unterliegen der Meldepflicht gemäss dem Bundesgesetz über die Verrech-
nungssteuer. Fällig gewordene Vorsorgeguthaben, die quellensteuerpflichtig sind, werden um den Betrag der 
Quellensteuer gekürzt ausbezahlt. 

 

N. 8. Gebühren, Spesen und Verzug 

1 Die Stiftung erhebt gestützt auf einer von ihr erlassenen Gebührenordnung Gebühren für die Konto- und Depot-
führung und für besondere Aufwendungen. Die Stiftung hat das Recht auf Ersatz von Auslagen durch den Vorsor-
genehmer. 

2 Der Verzug beginnt fünf Wochen nach Fälligkeit. Der Verzugszinssatz entspricht dem BVG-Mindestzinssatz plus 
einem Prozent. 

 

N. 9. Änderungen 

Das vorliegende Reglement kann durch den Stiftungsrat jederzeit geändert werden und wird den Vorsorgeneh-
mern auf geeignete Weise mitgeteilt. Die Änderungen werden der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gebracht. 

 

N. 10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt schweizerisches Recht. Erfüllungsort, Betreibungsort bei ausländischem Domizil und Gerichtsstand – vor-
behältlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen – ist Basel. 

 

N. 11. Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt per 1. September 2024 in Kraft und ersetzt das bisherige Reglement vom 1. September 
2023. 
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O. Inkrafttreten 

1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten am 1. Januar 2026 in Kraft und ersetzen die bisherigen Bedin-
gungen.  

2 Für das Reglement der Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank und der Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank gilt für 
das Inkrafttreten die entsprechende Regelung im Reglement. 
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